
I~-1039qder Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. GP No ...... ;t.lf.../ A 
Präs.: 1 5. MRZ. 1990 

ANTRAG ............................... 
der Abgeordneten Dr.Taus, Dr.Nowotny, Dr.Ditz, Eleonore Hostasch 
und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz über die Errichtung, Verwaltung und 

Beaufsichtigung von Pensionskassen (Pensionskassengesetz - PKG), 
über die Abänderung des Kreditwesengesetzes, des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes, der Gewerbeordnung 1973, des 
Einkommensteuergesetzes 1988, des Körperschaftsteuergesetzes 1988, 

des Gewerbesteuergesetzes 1953, des Vermögensteuergesetzes 1954, 

des Umsatzsteuergesetzes 1972, des Versicherungssteuergesetzes 

1953 und des Gebührengesetzes 1957 und über die Schaffung einer 
handelsrechtlichen Obergangsbestimmung 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom xx.xx.xxxx 
über die Errichtung, Verwaltung und Beaufsichtigung von 

, , 

Pensionskassen (Pensionskassengesetz - PKG), 

über die Abänderung des'Kred.itweseng~setzes,' des Versi:" 

cherungsaufs'iC:ht~gesetzes, de;Gewerbeo'idming 1973, 'des Einkommen-
. -.' .. 1 " - - ~ • 

steuergesetzes 1988,'des'Körperschaftsteuergesetzes 1988" 
.. _.. ~". ~ , _, ~ .'~ r :. - ,- :'-, 

des Gewerbesteuergesetzes1953; 'desvermögensteuergesetzes 1954, 
~, .. -.;.. ' .: '" ' -, ,- " '~Cj.."--' :,' ,':; ':', - '." .;" -

des Umsatzsteuergesetzes 1972, des Versicherungssteuergesetzes. 
1953 'ünc( des: G'ebijhrenge~et~es 195 -7 '-u~~ Üb~r die: sChaffurlg~' ~l~~r' 

" _".' " , .' ," J :. • • • ". • ," ":::.. ': •• <::'1.:'. :," :'" .. '! 

. ./ handelsrecht1icileri Übergangsbestimmung 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Abschnitt I -

Allgemeine Bestimmungen 

S 1. (1) Eine Pensionskasse ist ein unternehmen, das,nach 
diesem Bundesgesetz (berechtigtGlst~-;Jpeilsionskassehgeschäftet zu 
betreiben.9jltrl?2~t?t1~ta' ... ' '"''' .. , ...... 5 
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(2) Pensionskassengeschäfte bestehen in der 

rechtsverbindlichen Zusage von Pensionen an 

Anwartschaftsberechtigte und in der Erbringung von Pensionen an 

Leistungsberechtigte und Hinterbliebene sowie in der damit 

verbundenen Hereinnahme und Veranlagung von 

Pensionskassenbeiträgen (§ 16). Jede Pensionskasse hat zusagen auf 

Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren; zusätzlich 

können Zusagen auf Invaliditätsversorgung gewährt werden. 

Alterspensionen sind lebenslang,Invaliditätspensionen auf die 

Dauer der Invalidität und Hinterbliebenenpensionen entsprechend 

dem Pensionskassenvertrag zu leisten. 

(3) Pensionskassen dürfen keine Geschäfte betreiben, die nicht 

mit der Verwaltung von Pensionskassen zusammenhängen .. 

(4) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden für 

Unternehmen der Vertragsversicherung mit Ausnahme 'des § 43 

insoweit keine Anwendung, als sie den Pensionskassengeschäften 

ähnliche Geschäfte' betreiben, die zu den ihnen eigentümlichen 

Geschäften gehören. 

§ 2. (1) Die Pensionskasse hat die p~nsionskassengeschäfte im 

Interesse der 'Anwartschafts~' undLe~istung'sberechtigt'Em zu führen 

und hiebei insbesond~re' ~u'f diesiche~heit,:" Re~'tabilität und auf 

den Bedaifan flüssigen Mi~ieiri~owi~aufein~ angemessene 

MiSC:hu~g' un'd s"treüun'g" der v~~~ög~ns.~e~te Bed~cht zu ~ehm~~. 
; ...... (2 ;;. we~n:d~~ -' j'äh'i lich~'ver~nla~'~~~s übers~h~:ß1 I ge~äß: 
~,>'.~.~"" ,:) ;2"'" . ;"':: ";)".':' i • ~~ .• ). :::. -.;: '~ .. :~." i.'..,. ~.",-::'.' ': ": .- -."",' .~ .... 

Formblatt B abzüglich der Verw~l tungskosten, bezogen auf das. 
ve~Öge:h';~( Fo~~la t t'~;i~ ~, Akti ~~, '. ~~~ g~~~~In~~~::di~; LpO~ .. ~ xr\,)' d'er-" 

""':~"~ .. ".' ".' -, . -:"", . .~ ~ ... ~ " ': (.!.-._('; .... '.:: ; (',.- ...... 

jeweiligen vera~iagungs- ~~d IÜsikogemelnschait, im Durchschnitt 

der letzten fünf Geschäftsjahre nicht mindestens die Hälfte der 
:, I'; ~-:.J. . , . . ... \ 

durchschnittlichen monatlichen Sekundärmarktrendite der 

Bundesanleihen der vergangenen fünf Jahre abzüglich 0,75 erreicht, 
. . r -' f • "".: : '-~~ 

so ist der Fehlbetrag dem v~~~ög~~~i~ser Veranlagungs- und 

gutzuschreiben. 

Risikogemeins~h~ft aus dem Eigenkapital der.Pensionskasse 
r~ _ .. ~~. ~:: : ... ~. .j "'. :~ E· .~. 2 ~1 0 :.. 2.. f"f, ';. 

rr qi~; r-; r .. i!;,~j .. j ~'J8 srlJ $'~~$-p'llA, 
Betriebliche pensio~ska~~~n 

rr~ "","'( ""' .... -. <Cl ·f n .,,' 16' 'I- .' .,;,.... ..;.i.. "";"":t-'''''fl' ......... !:- r;.:"'''' ;. '';'; ~ ",i_ ... , .. SJ.'".VJ'~ ...J.-;,~'.,.F~·tI, .. .1 . .:.;" L g ... _ C4 __ ,sQ_a·5..n..B ........ : :.;;,;!;: ,.rI· 3: ~.' t."".,,-., . . '. - - .' -'. -.. - ' .. ' '~ . 
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(2) Am Grundkapital betrieblicher Pensionskassen dürfen nur 

der beitragleistende Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die bei diesen 

beschäftigt und Anwartschaftsberechtigte sind, beteiligt sein. Die 

satzung der betrieblichen Pensionskasse hat 

Übertragungsbestimmungen für die Aktien vorzusehen. 

(3) Mehrere Arbeitgeber, die zu einem Konzern nach § 15 

Aktiengesetz oder nach § 115 des Gesetzes über Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung gehören, sind einem Arbeitgeber im Sinne des 

Abs. 1 g1eichzuhalten. 

Überbetriebliche Pensionskassen 

§ 4. Überbetriebliche Pensionskassen sind berechtigt, 

Pensionskassengeschäfte für Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigte mehrerer Arbeitgeber durchzuführen. 

Anwartschafts- und Leistungsb~rechtigte, Hinterbliebene 

§ 5. (1) Anwartschaftsberechtigte sind jene natürlichen 

Personen, die auf Grund eines bestehenden oder früheren 

Arbeitsverhältnisses in Folge von Beiiräg~n des Arbeitgebers und 

allenfalls eigener Beiträge einen Anspruch auf eine zukünftige 

Leistung entsprechend demp~nsionskassenvertiag haben. 
- . .. 

(2) Leistungsberechtigte sind "je'ne natürlichen ~ers"onen, für 

die eine Fensionskasse Leistungen entsprechend dErlR 

Pensionskassenvertrag erbringt. 

(3) Hinterbliebene sind jene natürlichen Personen, die nach 

dem Ableben eines Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten 

Leistungen von der Pensionskasse entsprechend dem 

Pensionskassenvertrag erhalten. 

Rechtsform 

§ 6. (1) Eine PeIlsionskas§'~' däj:.f"hur i'it: der "Rechts form "einer 

Aktiengesellschaft' Irii t"'Si t:~u fnt"I11.:~~d:b'~'ti!i~6e:n ~~~d~'~ .~;iG.e ~ktien 
" ,- .".> ',. " ':::'1" -; ~ '? ~'.: A, :~ ;;; ;:: ,f ~ .~:: '-:~",' ~ i:J .. -~;: :';-', -, . - :." .: 

müssen auf Namen" lauten und"" dürfen
c

, nur mi t Zustimmung des 
~ ;"ßX ~;;. ::.;n.:'·~~·~;~r~: ; ..... :.'}"-- ~; 

Aufsichtsrates übertragen werden . 
. ~ .• :- .~ f"i ,t ~ ~-t .~.~ ~.;; ;"-', v." .~ "-1 ·~_:·;)_i. .;~ _:-) ~T~).~ r~ f,,;1 F "'10 i ;;.;.. -~ ~q ': 'i,f;: (:--,) J j,. (~G l-:lj ~d . 1:9:J ~ 8 
, (2)~Uf·p~nsiori~kas.in·iiäd·die fü~ Aktiengese~lsch~ften 

~!<";j 2 t' :"{~"/;~-J:: "1:9\1 ,fi ;;;n~n neon HTz:,d,ü 9 '::: sV ap..;.l :1:1 Ü.öJ.).i1.tJ • 
allgemein-geltenäen gesetzlIchen Bestimmungen anzuwenden,sowe~t 
s"idho~~l~°itl~~~mnBÜ~ä~~~ä~~!~ filfh\~ 'kgä~~~;~e~~Ibr:.~!;l~:t;t$q .... ,. 

:"".::(t~"U.i;"i\*.,~4;,:!,i~t~W ·.';t~~:,S .' ;i;U~~,~.~:~,~~~~~yt"~~;,!.,,, 
" ,.,,~ "'~" .' 
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Eigenkapital 

§ 7. (1) Jede Pensionskasse muß im Interesse der Erhaltung 

ihrer Funktionsfähigkeit jederzeit über das ihrem Risiko 

entsprechende Eigenkapital (eingezahltes Grundkapital und offene 

Rücklagen): verfügen. Dieses hat jederzeit zumindest 1 vH des 

Gesamtwertes der sich aus dem Formblatt A, Passiva, Pos. I 

ergebenden Deckungsrückstellung aller Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaften zum letzten Bilanzstichtag abzüglich der 

durch Versicherungen gemäß § 20 Abs. 1 gedeckten Teile der 

Verpflichtungen zu betragen. 

(2) Das bar eingezahlte Grundkapital einer überbetrieblichen 

Pensionskasse hat mindestens 70 Mio S zu betragen. 

(3) Abs. 1 ist auf Veranlagungs- und Risikogemeinschaften mit 

Nachschußpflicht nicht anzuwenden. 

Konzession 

§ 8. (1) Der Betrieb einer Pensionskasse bedarf der Konzession 

des Bundesministers für Finanzen. Die Konzession ist bei sonstiger 

Nichtigkeit schriftlich zu erteilen; sie kann mit entsprechenden 

Bedingu~gen und A~flagen versehen ~erden. 

(2) "cDe'r' Antr,ag auf Erteilung ei'ner Konzession )tat alle zur 
, ." ' ' " . , . 

Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes erforderlichen Angaben 

zu enthalten, insbesondere über: 

I.:Den sitz;-,' 
" ~ ... ".: _. - 1.1i. • 

2. die'Satzung; 

3. die Aktionäre; 

4. das dem Vorstand im Inland zur freien Verfügung stehende 

Eigenkapital; 

5. die vorgesehenen Mitglieder des Vorstandes und deren 

Qualifikation zum Betrieb der Pensionskassej 
: '_ -.' :. _\ .: ". ,,~,,:"~: :;. " :._ :~~.,,:~ ~: :..J. ,~ "_ -~ .t"~;;-"-' ~-":-,:! 'F,:;'I..::,,,/ "::.:,' .. (- ,t:'-,.1. . ~~4 -, -:~;,. ~ '-

6. die Anzahl der Anwartschafts-.und;Leistu{lgsberechtigten, " 
- :' '_' . ,.: ;: ... ~ ':".~"" ~4:S'·:~!_~' {-_· ... ·~0:j ;·~t~:;~~.[I.i t;~,L \:.; J:~ .. ,,;>\.~ .. ,,) ,- n.!~, .. ~ _ .. ,;.,'." - . 

für die die Pensi9nskasse ~ätig, werd~J1_willi,_: 
>:-=:~l>:' ;)j: .. ~i;.;n!·i j:'".,:J ~: ~~~'l>~_ "_~.!J~i i~E:-1..1-".l1Jr) -i...~..:1 .. ti }.L~: .. ·".i~(:~,.J l::'·.;_'j~.:..:"e 

den Geschäftsplan; 

\ ~-, 
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§ 9. Die Konzession ist zu versagen, 

1. wenn die Satzung oder der Geschäftsplan nicht Bestimmungen 

enthalten, welche die Erfüllung der Verpflichtungen der 

Pensionskasse oder die ordnungsgemäße Verwaltung der 

Pensionskasse gewährleisten; 

2. wenn ein Mitglied des Vorstandes wegen einer der im § 13 

der Gewerbeordnung 1973 genannten strafbaren Handlungen 

verurteilt wurde, so lange die Verurteilung noch nicht 

getilgt ist oder der eingeschränkten Auskunft aus dem 

Strafregister unterliegt; 

3. wenn ein Mitglied des Vorstandes wegen mangelnder 

Vorbildung fachlich nicht geeignet ist oder nicht die für 

den Betrieb der Pensionskasse erforderlichen Eigenschaften 

und Erfahrungen hat; 

4. wenn die Pensionskasse nicht für einen Kreis von mindestens 

1 000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigten bestimmt" 

ist; 

5. wenn das Eigenkapital gemäß § 7 dem Vorstand nicht 

unbeschränkt und ohne Belastung im Inland zur freien Ver~ 

fügung steht; 

6. wenn eine Pensionskasse nicht mindestens zwei 

Vorstandsmitglieder hat und in der Satzung die 

Einzelvertretungsmacht, eine Einzelprokura ·'oder eine 
I 

Haddlungsvollmachtfür den:gesamteri Geschäftsbetrieb .nicht-

. ausgeschlossen ist i 

7. wenn ein Mitglied des Vorstandes einer überbetrieblichen 

Pensionskasse einen anderen Hauptberuf außerhalb des 

Pensionskassen-, Bank- oder Versicherungswesens ausübt;' 

8. wenn der Sitz der Pensionskassenicht im Inland liegt; 

9. wenn die Pensionskassenicht in der Rechtsform einer 

Aktiengesellschaft betrieben werden soll;,l 

10. wenn bei betrieblichen Pensionskassen die~' 

Betriebsvereinbarung und allfäll-ige: Vereinbart.mgen gemäß 

Vertragsmusterbetreffend-dieGründungeiner1betrieblichen 

Pensionskasse nicht den,Vorschi:'ifcen.:des 

Betriebspensionsgeset~es;;_( BPG)H ent'sprechen~}[cqo'lans9 
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§ 10. (1) Der Bundesminister für Finanzen hat die Konzession 

zurückzunehmen, 

1. wenn der Geschäftsbetrieb, auf den sie sich bezieht, nicht 

innerhalb von zwei Jahren nach Konzessionserteilung auf

genommen wurde; 

2. wenn die Pensionskasse nicht binnen zwei Jahren nach 

Konzessionserteilung für mindestens 1 000 Anwartschafts

und Leistungsberechtigte tätig ist; 

3. wenn sie durch unrichtige Angaben oder durch täuschende 
Handlungen herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden 
ist; 

4. wenn die Pensionskasse ihre Verpflichtungen gegenüber den 
Anwartschafts- und Leistungsberechtigten nicht erfüllt; 

5. wenn die voraussetzungen des S 33 Abs. 5 Z 3 vorliegen. 

(2) Ein Bescheid, mit dem die Konzession zurückgenommen wird, 

wirkt gesellschaftsrechtlich wie ein Auflösungsbeschluß der Pensi

onskasse, wenn nicht binnen drei Monaten nach Rechtskraft des Be

scheides die pensionskassengeschäfte als Unternehmensgegenstand 

aufgegeben werden und_die Firma nicht entsprechend dem S 42 geän
dert wird. Der Bundesminister für Finanzen hat eine Ausfertigung 

dieses Bescheides dem Registergericht zuzustellen; .der Bescheid 

ist in das Handel~register einzutragen. 
(3).Das Registergericht hat auf Antrag der Finanzprokuratur, 

/ 
die vom Buhdesminister für Finanzen in_AnsprUCh zunehmen ist, Ab-

wickler zu bestellen, wenn die sonst zur Abwicklung berufenen Per

sonenkeine Gewähr.für.eine ordnungsgemäße:Abwicklung bieten. -

S 11 •. (1) Die Konzession erlischt 

1. mit ihrer Zurücklegung;:: .' - ,'-

2. mit der Beendigung der. Abwicklung der Pensionskasse; 

3. mit der Eröffnung des'Konkursverfahrens-über:dasVermögen 
einer Pensionskasse i:>,· .. _"'; ;': :,;",::,,: :-'i~= LL<":.: -:: ;-,:yJ .> .... ~ " . 

·4.,.:,.mit.,~e.r:;:,Eintragung __ der~Verschmelzung-,:de·r",-.perrf:i1o'nskasse mit 

.. , einer.':_anderen t?ens ionskasse')oder.o>-der:: Eintragung/der: 

Umwandlung e.iner.. i>.ens ionskasse:J raufte1ne"~a~dere·,j. Eh~'i . 
Pensionskasse.'d.nJdas;; Hande;I.sregiste~;~ntiL.aMq'id9i~j:~fl· 

(2) Das Erlöschen der Konzession ist . . .~ijr , •. :'", 

F inanzen .. dllrcli.Besch~ld 
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Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 

§ 12. (1) Die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten einer 
Pensionskasse bilden hinsichtlich der versicherungstechnischen 

Risiken und der Veranlagungsrisiken grundsätzlich eine 

Gemeinschaft (Veranlagungs- und Risikogemeinschaft). 

(2) Eine gesonderte Veranlagungs- und Risikogemeinschaft kann 

gebildet werden, sofern diese für mindestens 1 000 Anwartschafts
und Leistungsberechtigte geführt wird. 

Haftungsverhältnisse 

§ 13. (1) Zur Sicherstellung oder zur Hereinbringung von Ver
bindlichkeiten, die von der Pensionskasse für das einer von ihr 

verwalteten veran1agungs- und Risikogemeinschaft zugeordnete 

Vermögen wirksam begründet wurden, kann nur auf dieses Exekution 

geführt werden. 

(2) Zur Sicherstellung oder Hereinbringung von Verbindlich

keiten, die von der Pensionskasse nicht für das einer von ihr 

verwalteten Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordnete 

Vermögen begründet wurden, kann auf dieses nicht Exekution geführt 

werden. 

Verfügungsbeschränkungen 

*' I 
§ 14. (1) Die in einer Veranlagungsgemeinschaft zusammen-

gefaßten Vermögenswert,e können rechtswirksam weder verpfändet oder 

sonst belastet noch zur Sicherung übereignet oder abgetreten 

werden. Ausgenommen sind vorübergehende Belastungen von. 

Grundstücken und Gebäuden zu deren Verbesserung oder Sanierung. 

(2) Kurssicherungsgeschäfte sind nur zulässig, wenn sie als 

Nebengeschäfte im Zusammenhang mit Veranlagungen gemäß § 25 zu 

deren Ahs icherung ,diEmen. 

(3) Forderungen gegen die Pensionskasse und Ford.erungen" die 
~. . . -" .:..~. . 

zu einer Veranlagungs- und Risikogemeil1sch~ft<;gehören/-können 
. .' . - -- -.'" .. -~ ~.' .. ' .' ., 

rechtswirksam nicht gegeneinander aufgerechnet werden 0._ ,.' ,: 

.. ,( 4) .BeiEintragungen des Eigentums in"das Gr:p.!l_~!:>ll..ch ,ist auf 
: .":-f. J' • ..1- .. ~ '';:'. .'~. ", _.' ~ / - ~e .", .,_ • _' , _ ,'j. .. ' ..:. .~<"... , ".' .......... ~ J.." ": "-" 

Ansuchen der Pensionskasseersichtlich\.zu{machen,,, welcher,r:. '. 
_ -t: ~,,;,: ~~:~:;,_/ .. ~ ;.·_-~,_:· .. ~ ..... ,L ~:i.;,,)._d' ::..~.,-. .i._~4.:'?t·"'-"'-":;:'-··1"o. .,,~~.,. : - ..... ~, 

Veranlagungs- und Ri!;lkogemeinschaf~\ e..eJ'~3~EI!1~9~J;:l.~.!1~~J.:~. 
ist. ' '. .' ....' -
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Pensionskassenvertrag 

§ 15. (1) Der pensionskassenvertrag ist zwischen der 

Pensionskasse und dem beitretenden Arbeitgeber abzuschließen. 

Darin sind entsprechend der Betriebsvereinbarung oder der 

Vereinbarung gemäß Vertragsmuster nach dem Betriebspensionsgesetz 

die Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten auf 
Leistungen aus der Pensionskasse zu regeln. 

(2) Die Festlegung der Pensionskassenbeiträge und der 

Leistungen hat nach den anerkannten Regeln der 

Versicherungsmathematik im Geschäftsplan zu erfolgen. 

(3) Der Pensionskassenvertrag hat - entsprechend der Art der 

Leistungszusage - insbesondere zu enthalten: 
1. Die Höhe der Beitragszahlungen, die der Arbeitgeber zu 

leisten hat; 

2. die Höhe vereinbarter Beitragszahlungen derArbeitnehm~r; 

3. Zahlungsweise und Fälligkeit der laufenden Beitrags

zahlungen; 

4. die Höhe der Verzugszinsen gemäß § 16 Abs. 3; 

5. die Art der Beitrags- oder Leistungsanpassung bei Auftreten 

von zusätzlichen Deckungserfordernisseni 

6. Bestimmungen über die Verpflichtung des Arbeitgebers, der 

'Anwartschafts- und der Leistungsberechtigten, der 

Pensionskasse sämtliche für die Beiträge, AUe 
I . . 

Anwartschaften und die 'Pensionsleistungen und deren 

Änderung maßgebliche'Ümstände :mitzut'eileni' 
• , , .• -' ;.,J • 

7. die zuläs~igen Veranl~gungsformen, _. 
. . 

8. die Grundsätze der verarilagungspoli tik; 

9. dievoratiisetzungen für ver~nlagung~n~gemäß'§ 25 
Ahs ~lZ 5; ~ <:: .. ,:. ....:.' '.. ,'. 

10. die' Voraussetzungen weiterar Bei trag;si'aistungen des'" 

Arbei tnehmers nach Beendigung seines 'A'ibei't;sv~:t=hiÜ tni~s~~ i 
._ •. ": '.:.. ...... ,.... . ~~., ',' .~. .~:'- ;,., ... "'h~.,~<·J.~',.;.,,· ;.:':3 .... ';,.-:: ... -.-- ,.,.:~ .. <.. ,'- .',:". 

11 .. 'äie Berechnurig der"unverfallbar'gewordeneri 'Ariwartschaften, , 
r'~" .,' _. ~ .. ,,': .,- '~,' ..... ~t-~ iJ";/ ...... ,~., ... < • • "L-i'·· .. "·.· .. L;;:' ":,,.:-""_r h;·'r~_t ..... :·r~'e1.t-t':.Jo:::/·l~".:f:. .. ~~'C.\ ... ·1·-·~ir~~:·.r.::... :.~r-~' 
,.;~'. bei Ausscheiden ~e~nes . Anwartschaftsbereclit.l.gten wahrend des 

Jahres-;i!:;:':;: ZiW j :,H\: ::::C" -~ 1:,.,,; ~:,'3 ;);L;'.c11,!E!R~"!2He "jrt:::; in' ~,,:l'; ii:,~~'::: 

~12. -tUe 'Voraussetzungen', be'i': der~~ 'vo~rft1!~~h0ß.?Üi~ ;i\rti~itnJ}imer : 
~. h~~~! .. '.' A 'b~--i'<~"'" b"'~ b~'" ~ -t,,;,,, ~l:?""'in. ~;:rC:1iJfen,o-!(?§ff. ~16:1' :-t. Si:; j1.'l~~.l;-;'.l.fa.:.rr.A aue "uen' r e .. ~e er e.l. trag' - 'e sten' Aann , ',' ....- .' . ;", 

._:t~~,b_~~~r i~b!~~nsiron~?~~s~~)l~~rl?~~~~f'9raltt!7).~f~: "~elYt~~~~rtf,~a~ 

.. 

'. 
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13. die Voraussetzungen für den beitrags freien Verbleib eines 

Arbeitnehmers nach Beendigung seines Arbeitsverhältnisses, 

insbesondere die Art der Kostenberechnung und die Höhe der 

Kostenanlastung (Verwaltungskostenbeitrag) gegenüber dem 

Arbeitnehmer; 

14. die Art der Kostenberechnung und Höhe der Kostenanlastung 

(Verwaltungskostenbeitrag) gegenüber dem Arbeitgeber sowie 

gegenüber dem beitragleistenden Arbeitnehmer für den Fall, 

daß der Arbeitgeber die Beitragszahlung vorübergehend aus 

zwingenden wirtschaftlichen Gründen aussetzt oder 

einschränkt oder die Leistungszusage widerruft; 

15. die näheren Voraussetzungen für die Kündigung; 

16. die Art der Übertragung der dem Arbeitgeber und den 

Anwartschafts- und Leistungsberechtigten zugeordneten 

Vermögensanteile für den Fall der Kündigung; 

17. die Höhe der gemäß § 17 Abs. 4 zu übertragenden 

Vermögensanteile und des Unverfallbarkeitsbetrages gemäß 

§ 17 Abs. 5; 

18. die Erklärung des Arbeitgebers gegenüber der Pensionskasse, 

daß § 3 des Betriebspensionsgesetzes eingehalten wurde. 

(4) Entspricht ein Pensionskassenvertrag nicht den 

Vorschriften dieses Bundesgesetzes oder den Vorschriften des § 3 

des Betriebspensionsgesetzes, so hat der Bundesminister für 

Finanzen die Pensionskasse mit der Verbesserung d~ Vertrages zu 

beauftragen; kommt die Pensionskasse diesem Au~trag binnen 

längstens sechs Monaten nicht nach, ~o ist der 

Pensionskassenvertrag nichtig. 

Pensionskassenbeiträge 

§ 16. (1) .Pensionskassenbeiträge sind die Beiträge der 

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer an die_pensions~~sse; sie 

enthalten auch den Verwaltungskostenbeitrag. 

(2 ) Der Arbeitgeber hat seine BeiträgeLund ~d'ie- vereinbarten -. 
• " < • ~. <,; 8 -:I:~<'_' ~ -:"'.~,1. i :-~::~ :" .. ".. ,- ~ .' ~"'_'- " 

Arbeitnehmerbeiträge,· <;iie vom Lohn oder Gehalt abzuziehen sind, zu 
--", '" "_ .. ~. ;,.~)_~,;_:~~.{~;J:~,~ ;l~:':_-:C:~.-~··· .. ""':";~,>· -":'--:' {,., '_:.!.:'~~,,:. 

den jeweiligen Lohn- oder Gehaltsauszahlungsfälligkeiten an die 
.,-, '_ J',.: :<~' ~ ~3';~~ ':iS~.) (j~:! Lt: ''; :..~i,:·~i.,'i . J :~"-;~. -' -

Pensionskasse rechtze.i tig zu überweisen. Abweichende 
• . I .A~.~_", : •• ~<~ -; !~.:~-:-~;.; ... ~·.;'i'-"1:·::~",:: -::)":~t:~ ~ 3.l)1~'"'lj:oc~ii~.~~;. t:; 

Vereinbarungen im Pensionskassenvertrag sind- zulässig. . ., 
,; - '-':::d fL) I ia;:~ tn.f10 j 1:'1<1 r ·,bn121lg::7.p1-1 lyr,ä-;:lG. 

(3) Im-Pensionskassenvertrag ,sind zinsen 
'''-~' '\ <,,~ c_)~.hc,'" ·:!"it~f!~Jd'J'()w:r"e:~b: ' 

marktgerechter Hoh~,vorzusehen •. ,"-(; 
:, > : 

, :'~, ' .. :"... 
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Kündigung und Ausscheiden 

S 17. (1) Eine Kündigung des Pensionskassenvertrages durch den 

Arbeitgeber kann nur erfolgen, wenn eine Übertragung der gemäß 

Abs. 4 zu übertragenden Vermögensanteile auf eine andere 

Pensionskasse sichergestellt ist. 

(2) Im Falle der Kündigung durch die Pensionskasse hat der 

Bundesminister für Finanzen die gemäß Abs. 4 zu übertragenden 

Vermögensanteile mittels Bescheid auf eine andere Pensionskasse 

nach Einholung von deren Zustimmung zu übertragen. 

(3) Die Kündigungsfrist für den Pensionskassenvertrag durch 

den Arbeitgeber oder die Pensionskasse beträgt ein Jahr; die 

Kündigung darf nur zum Bilanzstichtag der Pensionskasse 

ausgesprochen werden. 

(4) Im Falle der Kündigung sind mindestens 95 vH der dem 

beitragleistenden Arbeitgeber und den Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten zugeordneten Vermögensanteile zuzüglich 

mindestens 95 vH des Anteils an der Schwankungsrückstellung zu 

übertragen. Die Höhe der zu übertragenden Vermögensanteile ist im 

Pensionskassenvertrag festzulegen~ , 

(5) Die Übertragung des un~eriallbarkeitsbetrages (S 5 Abs. 1 

Betrieb~spensionsgesetz) eines Anwartsc~aftsbe~ec:htigten nach 

durch Beendigung.von dessen Al:'beitsverhältnis' oder.näcIyW~del:'ruf 
, ,., , " ,':', ' . .' . . ,'. 

den Arbeitgeber hat binnen eines Monats nach Verlangen des 

Anwartsch~ftsbe~echtigt~~ ~u··'erfoig~n. Di~ HÖh~ d~'~: 
• :'.... . ,.: .:. " '.:' .~ _. ~ ',:. _.' ~~. ~'. ,-,:-_." :.~.,-'.\- 3:"', ., .... .' " ~:. } 

Unverfallbarkeitsbet~ages ist im Pensionskassenve~~rag, 

festzulegen. 

" . -:.'~ _.~ '. . 
Pensions konten 

§ 18 ... ( 1 )'Die "pensionskass~;" h~t.; fürjede~;Anwa~tschafts-und . 
't; ,< .' -' . ' . _,.': :., ~.~: _'-',~.'~ :'-:~ ~:'.~~ .<:,~~ :::f: ' .... ,.~·.:·~ti·;~\ <.:'~';':':. ~:>' .. ' ::';', '~' ..... ~'. ~~~:" ""{'~'-'-:'-' 

Leistung~b~rechtigten'ein Konto, aufgeteilt nach Arbeitgeber-_u~~ 
:_.t~. ~~J- .~,-:"".::-:. .:.:.':~: _~.~~;~"":;'.Of~~)::·,~.JS~}.~~~'E~·~~ f:.~,;;::" t.; .'~~:'"'''' 7;':_~ -' '-..;,~ ~.~!.'~~.~ 

Arbeitne~E!rbeiträgen, zu f~hren~ Di.e~es KOI}~O ;.m.~ß_a~J,e 7'" ' 
r' ;::- j' ~I.~·r.:: :':l i ~~.," r.."~.' ><-_',. i.) ~,t{l L~ ~:-}::j *3 -:. ~; .~~ E"tc ~:.:. ;·:c ::~I'a : .,.1 .. -6,(1 .. · ~S:~:.:3'lL~ .~\;.:;tq _,t~t . .A 

wesentlichen Daten für. jed.en Anwar~sphafts-: .und ;': .. ,,,' 
.;~ '--,' ~ '70'" '~H\"'~, .• 'i'6~qjJ -1',',,:,) ,-oc0J.iJtOV:9:.Lb ,\!Si;?;:::-;...';,';!. 

Leist'ungsberechiigt:e.rl ~enthaften und dient' . Ber.ec.hn~n.g rq~r .• ~ 
. ::~; r:.;' rt.~~ _ ;:.~~.)~j' ." .: .1" J: 61,-!~t.:nt1.1 fl,p:; 2.11 o,·~.j 1 E,:q,?~<:t- '"'::;fi!:.qi..~, ,ft;;:"'i~; ~i." ~"',;4 ~ 1--~;j: ... 

Deckungsrücks und der Pensions;-' oai9.ß;;{;)Ji"'iaNÄ~! 
' G-"JdA • nea i. $';'ll'lSOtl;< "" ~ , . ; ,.<;-, .y . ,:C:>-.'~ 

Unverfallbarke Die ~U,Wg,~ 
vn.S~~~~Ai~l~~~.~~~~~' 

Leis' 

, ,~ . -
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Alters- und Hinterbliebenen- und Invaliditätsleistungen und im 

Falle des Beitragsprimates über die geleisteten Beiträge zu 

informieren. 

(2) Bei Abschluß eines Pensionskassenvertrages und bei 

späteren Änderungen des Pensionskassenvertrages sind die 

Anwartschafts- und Leistungsberechtigten von der Pensionskasse 

über den Vertragsinhalt zu informieren. 

Informationspflichten 

§ 19. Der Arbeitgeber, die Anwartschafts- und die 

Leistungsberechtigten haben der Pensionkasse sämtliche für die 

Beiträge, Anwartschaften und Pensionsleistungen und deren Änderung 

maßgeblichen Umstände in dem im Pensionskassenvertrag festgelegten 

Ausmaß unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Erfolgt diese 

Mitteilung nicht oder nicht zeitgerecht, so haben sie allfällige 

Nachteile daraus selbst zu tragen. Einzelheiten sind im 

Pensionskassenvertrag festzulegen. 

Geschäftsplan 

§ 20. (1) Die Pensionskasse hat einen Geschäftsplan zu 

erstellen. Versicherungstechnische Risiken, di~ die Pensionskasse 

auf Grund ,des Geschäftsplanes nicht selbst tragen kann, sind über 

Versicherungsunternehmen abzudecken. I 

(2) Der Geschäftsplan hat zu umfassen:_ 

1. Die Arten,der angebotenen ~eistungen; 

2. die Darlegung der Verhältnisse, die für die Wahrung der 

Belange der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten und 

für die Beurteilung der dauernden Erfül~barkeitder 

. Verpflichtungen der Pensionskasse erhebl~ch sind; 
~. - . 

3. die Rechnungsgrundlagen (Wahrscheinlichkeitstafeln, 

Zinsfuß, Kostenzuschläge,vorgeseheg~0rechnungsmäßige 

Überschüsse), die Grundsätze .und ,Formeln für die, Berechnung 
• ' .,. * _. ,',', • ' ._ J. ~ .'. ~ • .', - - .' .~. -,' ,,, .~. + •. 

der Pensionskassenbeiträge und .deroLeistungen; letztere 
.. _.. .' _ • ~ c" "_. _ j , ;. _. • '''~' .... ~ 7 ........ " • • • 

sind durch Zahlenbeispiele zu erläutern. 

(3) Die Kostenzuschläge im Sinne des Abs.2 Z 3 haben 

angemessen und marktüblich zu sein. 
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(4) Der Geschäftsplan sowie jede Änderung des Geschäftsplanes 

bedarf der-Bestätigung durch den Prüfaktuar und der Genehmigung 

durch den Bundesminister für Finanzen. Die Genehmigung ist zu 

versagen, wenn die Belange der Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten nicht ausreichend gewahrt, insbesondere die 

Verpflichtungen aus den Pensionskassenverträgen nicht als dauernd 

erfüllbar anzusehen sind. 

(5) Die Pensionskasse hat mindestens einen 

versicherungsmathematischen Sachverständigen (Aktuar) zu 

bestellen, der die Erstellung des Geschäftsplanes vorzunehmen oder 

zu leiten und dessen Einhaltung zu überwachen hat. Soll zum 

versicherungsmathematischen Sachverständigen ein Mitglied des 

Vorstandes der Pensionskasse bestellt werden, so obliegt die 

'Bestellung dem Aufsichtsrat. 

Prüfaktuar 

§ 21. (1) Die Pensionskasse hat zusätzlich zum Aktuar, gemäß 

§ 20 Abs. 5 zur versicherungsmathematischen Überprüfung für jedes 

Geschäftsjahr einen weiteren versicherungsmathematischen 

Sachverständigen (Prüfaktuar) zu bestellen. Die Bestellung obliegt 

dem Aufsichtsrat und hat vor dem Ablauf des Geschäftsjahres zu 

erfo1gen, auf das sich seine prüfungstätigkeit erstreckt. 

(~) Als Prüfaktuar einer Pensionskasse da~~ ein~ Person, bei 
I 

der Auss~hließungsgründe vorliegen, nicht bestellt werden. Als 

Ausschließungsgründe sind jene Umstände anzusehen, die eine 

ordnungsgemäße versicherungsmathematische Überprüfung nicht wahr

scheinlich erscheinen lassen. Ausschließungsgründ~ liegen insbe

sondere vor, wenn 

1. der Prüfaktuar'die zur Erfüllung der Aufgaben eines ver

sicher.ungsmathematischen 'Sachverständigen 'erfo'rderlichen' 

Kenntnisse nicht besitzt; . :.> . 

2. ;derPrüfaktuar vön d~r zucprüfend~ris~irision~~~sse ein 

, ··:regelmäßig 'zu" leistendes 'Jahreshori6'rarobe~~'i'i:iht, das 30 vH 
• ',":.. • .._, ' __ -:.: ~ •• _ • _ •• ,' .:;;-.... , .......... , ~.>' ~,i ~ ,'".-", '... ""';. ':'T,,:,:':: ' 

'·seines·Gesamt]ahreseinkomniens~überschreitet; ., 
:i'1 ;'~~ )..;'" ,1. 1<" ... ;~ C:l.~,31. q;" ;?~'l;'J9:r(ii:,\: !i ~::1~'b 

\ 
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3. die personelle Unabhängigkeit des Prüfaktuars von der zu 

prüfenden Pensionskasse insbesondere deshalb nicht gewähr

leistet ist, weil er für die zu prüfende Pensionskasse eine 

andere Tätigkeit als die Prüfung ausübt oder bei der Er

stellung von Geschäftsplänen oder in sonstigen Belangen 

mitwirkt, die er selbst prüfen soll. 

(3) Die beabsichtigte Bestellung des Prüfaktuars ist dem 

Bundesminister für Finanzen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 

Dieser kann binnen eines Monats die Bestellung des Prüfaktuars 

untersagen. 

(4) Der Prüfaktuar hat insbesondere zu überprüfen, 

1. ob die Geschäftsgebarung dem Geschäftsplan entspricht, 

2. ob Änderungen der bestehenden Beitrags- und Leistungs

ordnung erforderlich sind, 

3. ob und in welchem Ausmaß und in welcher Frist der Arbeit

geber aufgetretene Deckungserfordernisse zu schließen hat 

und 

4. ob den Versicherungserfordernissen (§ 20 Abs. 1) in 

angemessenem Ausmaß Rechnung getragen wurde. 

(5) Der Vorstand hat dem Prüfaktuar die zur Erfüllung seiner 

gesetzlichen Aufgaben notwendigen Bücher, Schriftstücke und 

Datenträger vorzulegen. Der Prüfaktuar kann vom Vorstand alle 

Aufklärungen und Nachweise verlangen, welche die sorgfältige 
• 

Erfüllung seiner Prüfungspflicht erfordert. / 
a 

(6) Die Prüfungsergebnisse sind einmal jährlich in einem 

Prüfbericht festzuhalten und dem Vorstand und dem Aufsichtsrat der 

Pensionskasse, dem Abschlußprüfer und dem Bundesminister für 

Finanzen spätestens fünf Monate nach Abschluß des Geschäftsjahres 

zuzustellen. 

(7) Der Prüfaktuar hat dem Bundesminister für Finanzen 

Verletzungen des Geschäftsplanes sowie Tatsachen,' die die dauernde 

Erfüllbarkeit der Verpflichtungen der Pensionskasse gegenüber den 

Anwartschafts-: und Leistungsberechtigten gefährd.an, unverzüglich 

schriftlich anzuzeigen. 

§ 22. (1) J~.er .~ri~f~ktuar ist zur gewissEmhaften und 

unparteiischen PrUf\lng"u~d 7V,ers_ch:~ieg~n1'!~it;<v.~rpfl~~.h>t.E;!t ~.vEr. darf' 

nicht unbefugt ;G~sc::häfts7l,lnd ;Betri.ebsgeheimniss.e.!J~erwe",rten, die 
• • • i; .J. '_,' .. _ 1,.:' -.!'A.! •. -t~ -.'" ~_ ....... '~. ~:\..-~. '", ._ ~~ ~ .. -",<,~.~ .... " ••• :. _~.-r •.. 4_~ .1-..:.., • .-' - ; ....... "';:"-."' .' 

',:.':;.f.. 1?~A ... ~;e-hl!,~!:}~T~,~~~g~~~~: ~e~~~r~p, :.1t~~;~CFr?~~i .tYPf~i!t~JAc.h;~q~~;-.. 
'. . ..' . ~-' - .. ~. .' . .. .,,' ~ 

_"~._ . c-: .~-;:.<': ,~;;:;:'::: 
~ ::,..:. :'~l: " 

~:~.~~~.~~: :I i.~·. ~ . 
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fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist der Pensionskasse zum 

Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 

(2) Die Ersatzpflicht eines Prüfaktuars, der fahrlässig 

gehandelt hat, beschränkt sich auf fünf Millionen Schilling für 

eine Prüfung. 

(3) Die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften kann durch 

Vertrag weder ausgeschlossen noch beschränkt werden. 

(4) Die Ansprüche aus diesen Vorschriften verjähren in fünf 

Jahren. 

Bewertungsregeln 

§ 23. (1) Die den Veranlagungs- und Risikogemeinschaften 

zugeordneten Vermögenswerte sind für den Jahresabschluß mit den 

folgenden Werten anzusetzen: 

1. Auf einen festen Geldbetrag lautende Forderungen, dürfen, 

soweit in Z 3 nicht anderes bestimmt ist, höchstens zum 

Nennwert angesetzt werden; 

2. Forderungen und Geldbestände in fremder Währung sind mit 

dem zum'Bilanzstichtag an der Wiener Börse ermittelten 

Devisen-Mittelkurs anzusetzen; 

3. auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen, in denen 

die Zahlung einer bestimmten Geldsumme versprochen wird, 

~ einschließlich Teilschuldverschreibungen, Pfandbriefe, 

KQJlUllunalschuldverschreibungen und fundierie 

Bankschuldverschreibungen, Aktien, Wertpapiere über 

Partizipationskapital (§ 12 Abs. 6 Kreditwesengesetz (KWG) , 

§ 73c Abs. 1 Versicherungsaufsichtsge~etz{VAG»~ über 

Ergänzungskapital (§ 12 Abs. 7 KWG, § 73 cAbs. 2 VAG), 

über Genußrechte und über optionsrechte und Genußscheine 

gemäß § 6 Beteiligungsfondsgesetz sind mit de~ jeweiligen 

Börsenkurs 'oder dem jeweiligen Preis am 'anerkannten 

'Wertpapiermarkt zum Bilanzstichtag anzusetzen; 

4 • Investmentzertifikate sindcinit. ~'dem::Rrickg~beprEÜs im: sinne' 
:-;:;;..:: ;-" , "7, ,"- >,", .~.~ ," .. ' •• _" ••• , :. -., ." -. -, 

des § 10 Abs. 2 Investmentfondsgesetz"züm"B,ilanzstichtag' 

anzusetzenj 
, - - -. '. '"," • ,.,. .... - '""", '. • --- ~ ... • ,'" "," < , •• 

,~ . , 

. - . 
, 

5. andere SaChwerte), .cins-besond-ere ~iiieg'ehsEh'atte'n,"sind '~'mft dem" 
:: '~f: :~) -:;::V.erkeli'r:~wer't.'S'cibz'ügl\ich~'der"~ZUre~:r~arteWdJW~'~ mir;";<;L.l'~~1ii::try-:; . 

. " f"Ve'räuBerUri9sk6~~t·el!:~alfzu~e't4:ieh!}fI>:te;·F'~S~1~€l1.iingiCiE1f ::vil;rtl1:J~~ ), " 
, . ',' '(e;W'ollfcld.~gähsclia~ , , . ',' , l~f:J:hrtiea.ui~;'· 

• ",'<,," 
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Abschlußprüfer vorzunehmen. Dabei sind Aufwertungen be

sonders zu begründen. 

(2) Der Gesamtwert der den Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaften zugeordneten Vermögenswerte ist zum 

Abschlußstichtag zu ermitteln. Erkennbare Risiken und drohende 

Verluste, die in dem Geschäftsjahr oder einem früheren 

Geschäftsjahr entstanden sind, sind zu berücksichtigen, selbst 

wenn diese Umstände erst zwischen dem Abschlußstichtag und dem Tag 

der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. 

Notwendige Wertberichtigungen sind bei der Bewertung der einzelnen 

Vermögens gegenstände selbst zu berücksichtigen. 

Schwankungsrückstellung 

§ 24. (1) Übersteigt der Veranlagungsüberschuß I 

(Formblatt B), bezogen auf das vermögen der Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft (Formblatt A, Aktiva, ausgenommen die 

Pos. XIV), die im Geschäftsplan vorgesehenen rechnungsmäßigen 

Überschüsse, so ist der Unterschiedsbetrag einer 

Schwankungsrückstellung zuzuführen. Unterschrei~et der 

Veranlagungsüberschuß I, bezogen auf das Vermögen der 

Veranlagungs- und Risikogemeinschaft (Formblatt A, Aktiva, 

ausgenommen die Pos. XIV), die im Geschäftsplan vorgesehenen 

rechnuhgsmäßigen Überschüsse, so ist die Schwankungsrückstellung 
~ 

im Ausma~ dieses ,Fehlbetrages aufzulösen. 

(2) Versicherungstechnische Gewinne sind der :' -

Schwankungsrückstellung zuzuführen, versicherungstechnische 

Verluste sind aus der Schwankungsrückstellung zu decken. 

(3) Der Sollwert der Schwankungsrückstellung 1st im 

Geschäftsplan festzulegen, wobei er nicht weniger als 10 vH und 

nicht mehr als15.vH des der Veranlagungs- und R±sikogemeinschaft 

zugeordneten Vermögens (Formblatt A, Aktiva, ausgenommen die 

Pos. XIV) betragen darf. Der Geschäftsplankann.vorsehen,' daß der 

obige S()lJwert: innerhalb der gesetzlichen: zulässigen - - ~ - . 

Schwankungsbreite durch Beschluß des Vorstandes geändert wird. 

(4) ; :Üb~rsteigt die _Sc~wank~ngsrückstelluhg denc.=:.iin·' '. :~" 

Geschäftsplan oder durch Beschluß des Vorstandes festgelegten 

Sollwert.;'J .§9~'; !;~!l~.;: iicähr,lich::. tO .. .'vH::odes Unterschiedsbeträges:.:'c 

auf~?!ö~~n.~~tb:.jle:B t~ 1 b\-:::~d,~pj ~B,d'lll.. 

b~13rio.tfn:iH/~ .. n$~~i.t~ rw!iei~ßa ed.b· 
, , , •• ', F'" '; ,.". 5 -', - ':,'.' ...", 
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(5) Übersteigen die Fehlbeträge (Abs. 1) oder die 

versicherungstechnischen Verluste (Abs. 2) die gebildete 

Schwankungsrückstellung, so ist der Unterschiedsbetrag jährlich 

mit 10 vH zu belasten. 

(6) Solange die Schwankungsrückstellung unter dem im 

Geschäftsplan oder durch Beschluß des Vorstandes festgelegten 

Sollwert liegt, ist der Veranlagungsüberschuß I, soweit er 5 vH 

des der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten 

Vermögens (Formblatt A, Aktiva, ausgenommen die Pos. XIV) 

übersteigt, der Schwankungsrückstellung zuzuführen. 

Veranlagungsvorschriften 

§ 25. (1) Die Pensionskasse hat das einer Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft zugeordnete Vermögen wie folgt zu veranlagen: 

1. Zu mindestens 50 vH in auf den Inhaber lautende 

Schuldverschreibungen, in denen die Zahlung einer 

bestimmten Geldsumme versprochen wird, einschließlich 

Teilschuldverschreibungen, Pfandbriefen, 

Kommunalschuldverschreibungen und fundierten 

Bankschuldverschreibungen, Darlehen an den Bund oder an die 

Länder, Darlehen, für die der Bund oder e~n Land haftet, 

_ Hypothekarkrediten, Bankguthaben bei inländischen Banken 

· und Barreserve ; / 
2. zJ höchstens 30 vH in Aktien sowie in wertpapieren über 

Partizipationskapital, Ergänzungska~ital~'Genußrechte und 

Optionsrechte, Wandelschuldverschreibungen 'und , " 

Genußscheinen gemäß § 6 Beteiligungsfondsgeset~; 

3. zu höchstens 20 vH in auf ausländische Währungen und auf 

den Inhaber lautenden Schuldverschreibungeri, in denen 

Zahlung einer bestimmten Geldsumme versprochen wird, 

einschließlich ~eilschuldverschreibungeh"~6~ie'~uf 

die 

, ausländische Währungen lautenden Bankguth'aben bEd 

inländischen '. Banken :und Barreserveiiil ': -au'sl~ndl seh'en ~";J c',:, 

". ,WährJ,lngen; 2 s.J:;;'; ~.,J 2: :,:' 

4. zu höchstens.; 20: vH j in ertragbrihcjendeli)Grün.as'tüc~~n ,'und 

5. zü)höchstens,~ lO,~VHj in Forderungeri;auslimarktkö~'fo~J':r~'ni-to,!/ 
ve~;insten Darlehen an Arbeltgeber;;~' ' ,,',', ,', .' " 

peti'slo;ilsk~S·S~'~rit.'richt~nrdie\' ' ",' ,', 

,~iJ~~~""}> ....... ·J~~i":"\~~~~~~~~~~~~*.:t .'. 
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besichert sein, wobei auf die werthaltigkeit und 

Durchsetzbarkeit der Sicherheiten Bedacht zu nehmen ist. 

(2) Der Erwerb der Veranlagungen gemäß Abs. 1 unterliegt 

folgenden Beschränkungen: 

1. Veranlagungen gemäß Abs. 1 Z 1 dürfen nur auf Schilling 

lauten; 

2. Wertpapiere gemäß Abs. 1 Z 2 dürfen bis zur Hälfte der 

30 vH-Grenze auf ausländische Währungen lauten; 

3. Wertpapiere gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 müssen an einem 

anerkannten Wertpapiermarkt zum Handel zugelassen sein oder 

gehandelt werden; ein anerkannter Wertpapiermarkt ist eine 

Wertpapierbörse oder ein Wertpapiermarkt in einem OECD

Mitgliedstaat einschließlich ein von einer Vereinigung von 

Wertpapierhändlern organisierter Handel im Freiverkehr 

(over the counter), der in dem Land, in dem er organisiert 

ist, amtlich anerkannt ist, an dem die Öffentlichkeit 

kaufen und verkaufen kann und an dem der Handel nach 

festgelegten Regeln stattfindet; 

4. werden Wertpapiere gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 im ersten Jahr 

seit Beginn ihrer Ausgabe erworben, so genügt es, wenn ihre 

Zulassung oder ihr Handel an einem anerkannten 

Wertpapiermarkt in ihren Ausgabebedingungen vorgesehen ist. 

Wertpapiere, die von Arbeitgebern ausgestellt werden, die 

Beiträge zur Veranlagungs- und Risikogemeinschaft leisten, 
I 

dürfen, ausgenommen fundierte Bankschuldverschreibungen, 

nicht erworben werden; 

S. Wertpapiere gemäß Abs. 1 Z 2, die einem Aussteller im Sinne 

der Z 7 zuzuordnen sind, dürfen bis zu 3 v~ des der 

Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens 

erworben werden; 

6. Aktien einer Aktiengesellschaft dürfen bis zu 5vH des 

Grundkapitals dieser Aktiengesellschaft erworben werden; 

7. Wertpapiere desselben Ausstellers dürfen bis zu 10 vH, 

Wertpapiere des Bundes und der Länder bis zu insgesamt 

50 vH des der Veranlagungs-undRisikogemeinschaft 

zugeordneten Vermögens erworben werden. Wertpapiere von 

zwei Wertpapierausstellern,;,von denen der eine am 

Grundkapital (Stammkapital) des anderen unmittelbar oder 

i . nil tt'eibar ":mi t "mehr aIs ~5(P. ';H~tb~~~~~i.~'i:gt~~s~t,lf·hJi~jE3ri'~;+~~<~;;'~~'-':"J: ~i;} .. 
, ....• .., . -' ." . " . " ..... , ,'A~ ,-i~"{L'''' .. ,,"'.,.] .. , ...... .,. T~'SlnO~i:.l~:":·a, '. .... " ,. 

~t>-' <~' ;~. '.' 't) .rwt-"~ ~",'~ !'~1"~" ~ ,.:,,~ ::'d;-' . ., ~.nl· b·"~"t ~~ t :' J~rT.'·, . t.~\.t\ . ,~,:"~:o;'"'J,~,.';\ - "''iI.''~. :'," /..l" J.i~' w~..J..;;U . ..•• ~..:.. . .......... ' ... ~ . .., ... '.' .. , .. ,+ .. ~":-.iIt,;".t." .~ :.:':~:~ '. ; . -- Wel:' pap ere" esse en~AussteJ.lers. ~ertpap ereuJJer,1~1';}~(":~:;::':r ~:cl::;:,>:. 

. •. . . ' .. ·>.,~;;~;t;:L::{: . :sr ;{:~::~L~~tN;;,~~.?;~" .... 
, ·-.'-'1' 
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Options rechte sind dem Aussteller des Wertpapieres 

zuzurechnen, auf das die Option ausgeübt werden kann. 

Wertpapiere des Bundes oder der Länder sowie Wertpapiere 

von Emittenten, an deren Grundkapital (stammkapital) der 

Bund oder eines der Länder unmittelbar oder mittelbar mit 

mehr als 50 vH beteiligt ist, müssen nicht 

zusammengerechnet werden; 

8. Wertpapiere über Options rechte dürfen insgesamt jedoch nur 

bis zu einem Zehntel der 30 vH-Grenze erworben werden; 

9. ertragbringende Grundstücke und Gebäude gemäß Abs. 1 Z 4 

dürfen, sofern sie sich im Ausland befinden, bis zur Hälfte 

der 20 vH-Grenze erworben werden. 

(3) Veranlagungen in Investmentzertifikaten sind im Rahmen des 

Abs. 4 insoweit zulässig, als 

1. durch die im Investmentfonds enthaltenen Veranlagungen die 

Bestimmungen der Abs. 1 und 2 nicht verletzt werden, 

2. die Investmentzertifikate von einer 

Investmentfondsgesellschaft begeben werden, die in einem 

OECD-Mitgliedstaat ihren Sitz hat und 

3. für die Anwartschafts- und Leistungsbere~htigten keine 

Kostennachteile entstehen. 

Veranlagungen in Investmentzertifikaten von Investmentfonds, die 

nach den Fondsbestimmungen mindestens zur Hälfte nicht . 
festverz\nsliche Wertpapiere enthalten dürfen, g~lten als 

Veranlagungen nach Abs. 1 Z 2; Veranlagungen in 

Investmentzertifikaten von Investmentfonds, die nach den 

Fondsbestimmungen mindestens zur Hälfte festverzinsliche 

Wertpapiere enthalten müssen, gelten als Veranlagungen nach Abs. 1 

Z 1 oder Z 3. 

'(4) Veranlagungen in Aktien oder Geschäftsanteilen (SS 75ff 

des Gesetzes über Gesellschaften mit beschränkter Haftung) von 

Kapitalgesellschaften",die in einemOECD-.Mitgliedstaat ihren sitz 

haben und derenausschließlicher-Unternehmenszweckiin~dem~Erwerb 

und der <,yerwal tung .von ,:-ertragbr ingenden: :Grundstücken·:und :: Gebäuden 

liegt, gel tel1 .. als.· Veranlagungen'nach;,Abs ,t";:;tF·:Z :r.4;;· . ';'-.'3 ::·.\;,;i~ 

• . . 
. . . 
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eine inländische Bank, die zum Betrieb des Effekten- und 

Depotgeschäftes (§ 1 Ahs. 2 Z 5 KWG) berechtigt ist, zu 

beauftragen (Depotbank). 
(2) Die Depotbank 1st berechtigt und verpflichtet, im eigenen 

Namen gemäß § 37 der Exekutionsordnung durch Klage Widerspruch zu 

erheben, wenn auf einen zu einer Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft gehörigen Vermögenswert Exekution geführt wird, 
soferne es sich nicht um eine gemäß § 13 begründete Forderung 

gegen die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft handelt. 

Aufsichtsrat 

§ 27. (1) Der Aufsichtsrat in überbetrieblichen Pensionskassen 
besteht aus mindestens vier und höchstens zwölf von der Haupt

versammlung gewählten Vertretern des Grundkapitals und aus einer 

gegenüber diesen um zwei verminderten Zahl von Vertretern der 

Anwartschafts- und Leistungsberechtigten. Die Anzahl der 

Mitglieder des Aufsichtsrates ist in der Satzung festzulegen. Die 

Satzung kann ei~e höhere Beteiligung der Vertreter der 

Anwartschafts- und Leistungsberechtigten vorsehen. 

(2) In betri~biith~~pen~io~s~as~enmit Nachschußpflicht des 

Arbeitgebers stellen die Vertreter der Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten'einen Vertr~te~ weniger als die yertreter 

des ode:t 'der Arbeitgeb~r;b~i stim~ngleichheit g.i.p~ 'jedE:!nfalls 
. • '".. '" '.' '. '. ,. . •..•. -., . --'.. .,' r. .,' : , .. 

die Stimme des Vorsitzenden-des'AUfsichtsrates, dessen Wahl sowohl 

der Mehrheit ali~r 'AiifSichtsiat~rititgiied~r' als;'a~~~:'4~~~M~hrheit 
'der Vertr~ter c des -:Gr~ndk~pl t.als' ::b~~d~]:!f' ;c'den Aus~chiag. ~ Ab~eichend 

_ ~. ~ ." ~,".'"_ " " '. ~ __ ..... :'" • "_0"_ p; "', ~-J _ ' .. '. '. ..' ~ . ," _ L 

vom ersten Satz kann "die'Betriebsvereinbarung über die Errichtung 
der Pensionskasse Jvorseh~~~>;d~ß Abs. -'1 '~:i{ de~ "M~ßg~be~ilt, daß 

die' Ve'rtrefer des GrUndkapi tal~ vom Arbe! t'geber 'bestell t werden. 
~" ,.,., .... _.: r- •. •. _~ ,;: ..... ; .... ~ -or .r .. : -, ·.-:: .. :J:...·~i:~· ... ..,t .. ~;, :-,: 

(3) -Im Aufsichtsrat von bEitrieblichen Pensionskassen ,ohne 
:.'.~ ," ' ... ;, ~~: _t~.J.;J:"· i~;.· ~ -. 

Nachschußpflicht des Arbeitgebers stellen die Vertreter der 
• _,_~ •• " '. .'_. "'-." ;'\'-":'~ _ so' -~~-, ;::..6~·_\~~ -;T0:t~r,~-~,:', '~""'.::..) ··.:~':-·".:.'::7 .. ~~::,·j ,;.-.1 ",: 

Anwartschafts- . undLeis~t'tingsbe'rechtigt'eil ~sofern die 
~ ._ ': 1 "- -:',', ~ .. ,:- _ ...... ~ • ,'T",'"" 'J '-.r--U4-..,.-,:. ~ i.r~ ~'; ~+'~:")"'f""-~!ri ~Jß'7!"a::-;:ri<:~"~;~;:-;'lifo~ .;,~-\. 

Betriebsvereiribarung' oder di'eVer'e'inbarung gemäß Vertragsmuster 
, - •• :~- t-_ '.: ,.,," '. -." '.>. < _ tD2·~i.~lJ:iiF-":_~t-: .< f~1~i\j ~jjl')J :!.,d-·':;S:l $.d:t Jti5'j'j' :L~-:-..:~~~~ 

nach dem Betriebspensionsgesetz über die' ~rrichtung der . 
" .-;,,"',~ ~''i".~ '.1'(,'-' in f ''''t~ r!:)llJl i:i{i~J-.~or;tf1.-mmn.a'l9VJq,Uf!}i : :'. 

Pensionskasse nichts anderes vorsieht ~~ einen yertreter wen.lger 
. -:,."' .... ri...,"'-f,4PMGrr;jl€,~-:!,~V aeb !t$s:1;;'.abmn:t) ff9P fl':;'!,:l ,fW6)-i • 

als die ~Vertreter aes oaer der~rbei tgeber. Be.l st,.lJlUll~l}gle~ichhe.l t 
. ." ~~lrlEW'ep tm~:J'~v2 . jbt",oK: D.. _ 

in diesem Aufsichtsrat bt ~ soferne die Be rung 
ml-ttsh . ' •• ,~, 

,~ _, .- \" 0 
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nichts anderes bestimmt - die Stimme des Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates, dessen Wahl sowohl der Mehrheit aller 

Aufsichtsratsmitglieder als auch der Mehrheit der Vertreter des 

Grundkapitals bedarf, den Ausschlag. 

(4) § 110 Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) gilt mit der 

Maßgabe, daß der Betriebsrat (Betriebsausschuß, 

Zentralbetriebsrat) der Pensionskasse berechtigt ist, zusätzlich 

zu den in Abs. 1 bis 3 festgelegten Aufsichtsratssitzen einen 

Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. 

(5) Wahlberechtigt für die Vertreter der Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten im Aufsichtsrat sind die Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten nach folgenden Grundsätzen: 

1. Wird oder wurde der Wahlberechtigte vorn Betriebsrat, der 

für die Betriebsvereinbarung gemäß § 3 Abs. 1 

Betriebspensionsgesetz zuständig ist~ vertreten, so gilt 

dieser Betriebsrat als gesetzlich Beauftragter für die 

Ausübung des Wahlrechts; 

2. der Wahlberechtigte oder Betriebsrat kann die gesetzliche 

Beauftragung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen; 

3. die Vollmachterteilung an andere Beauftragte als den 

Betriebsrat ist möglich; 

4. Wahlberechtigte, die durch keinen Beauftragten vertreten 

werden und auch bei der Hauptversammlung nicht selbst 

anwesend sind, verlieren .ihr wahlrecht'be1. 'dieser 

Hauptversammlung und werden auch für allfällige 
, '..1, .:,~. "_','~ • -

' . 

satzungsgemäße Anwesenheits- und Stimmenzahlenerfordernisse 
.. .. ._., -" -~" ~\ -

sowie für die Ermittlung des Wahlergebnisses nach dem 
. . -. , . 

Verhältniswahlsystem nicht berücksichtigt; 
< _. 

5. der Widerruf gemäß Z 2 und die Vollmachterteilunggemäß Z 3 

ist -gegenüber dem Vorsitzenden de-r Hauptversammlung 
." . .~ ',.' . . " .. 

glaubha~t zu machen; - ...... '> - ,_:... ?:.~:-

6. die Ver'treter der Anwa~t-schafts- und .Leistungsberechtigten 
....... ,' - ..... '._ OE;"'< ' •• ~ ',,'-':'':'~'.~ ~:::"_~':::{?:}l.,.._: ',: .. .J..t:I.:..l ;~: .:.. .... ~.'" - .• , 

im Aufsichtsrat werden auf Grund vonWa,~IV'orschlägen,_die,_, 
.. ,", .- .' _~ _.::.:~,/ ~"::. (-~:}: .~~. . ~~ .. __ ' ~,; ~.--:- .:.~i··.5 .. ~'j ",c" S ";'~~1 .>.~~ ~j; ... .'~Q. t!ll hJ.~,., ;'?:.·'_.:'.;'l._~ :~ -". _- 'n~: .~" .-'~' ~ .. 

. . , 
- . 

jed«:r_~a~~~i~~~:C_h:~~g:t_~~ b?!~:\: ~e~~~~lf~'}~\eai~~s::~~,~,~~; ;~woc~;e ~or: ,': 
der Hauptver~ammlung schriftlich ~.e~m ~().r.stand ~einb<ring~n, 
"', :~"'~_~,'9":"_.~''''.i·:Ll·\: ;~U::"';1L - :;_::·.i-:;;'::':3·.~~';,.-::·,\,"f, .~~~~;~~?J~p. c.~;;~~ .. ~. -._:. ~'~'"~:;';''~.:~-''''' '._ ,'. -." .. l. '. 

kann, nach den Grundsätzen<:les Verhäl tniswahlre<chtes,;;.... c':. 
~ t~i- <} -' ~,:" t .-~:~ ;·'·-jÜ'1!;~J. ;"3 le·:::z, 4' ~~~u-:3p~1 .;;-!...'),::t~!"A ':I~b :r~!}o ~~~~~";'.' _~:';"'.J",:-; . .1..._'-+:~:J ~ ";:'-',A.._-J f~_ "'--.' 

(d'Hondt'sches Syst,eni) gew,ählti d' -.. :.:t-i":',"-);~"'5 ;""-4a6~h 

7'~I '-·j~ä~~'~~~'hib~ir~dhtlg;tt~ :~i~i~:"1~~;Ch:t kl:i;~~~B~;U~f~t~~~t~n~i;. 
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8. jeder Beauftragte hat so viele Stimmen, 'wie Wahlberechtigte 

vertreten ~erden; 

9. die Wahl erfolgt durch offene Abstimmung, sofern die 

Satzung nichts anderes vorsieht; 

10. in der Satzung kann die Briefwahl an Stelle der Wahl in der 

Hauptversammlung vorgesehen werden, wenn dies wegen der 

Zahl der Wahlberechtigten notwendig erscheint; 

11. kommt es bei der Hauptversammlung nicht zu einer 

satzungsgemäßen Wahl, so geht das Entsendungsrecht bis zur 

nächsten Hauptversammlung bei überbetrieblichen 

Pensionskassen auf die nach dem Sitz der Pensionskasse 

zuständige Arbeiterkammer über, bei betrieblichen 

Pensionskassen auf den Betriebsrat (Betriebsausschuß, 

Zentralbetriebsrat, Arbeitsgemeinschaft nach § 88a ArbVG). 

(6) Neben den in § 95 Abs. 5 Aktiengesetz geregelten 

Geschäften, bedürfen folgende weitere Geschäfte der Zustimmung des 

Aufsichtsrates: 

1. Die Rückveranlagung von pensionskassenbeiträgen bei einem 
beitragleistenden Arbeitgeber; 

2. die Bildung von Veranlagungs- und Risikogemeinschaften in 

der Pensionskasse; 

3. die Übertragung von Aktien der Pensionskasse; 

4. : Veranlagungen gemäß § 25 Abs. 4. 

Die Satzung kann darüber hinaus weitere Geschäfte/der Zustimmung 

des Aufsichtsrates vorbehalten. 

(7) Den Aufsichtsratsmitgliedern in Pensionskassen darf neben 

dem Ersatz der Barauslagen nur ein angemessenes Entgelt für ihre 

Tätigkeit gewährt werden. Die Höhe dieses allfälligen Entgelts ist 

in der Hauptversammlung festzulegen. 

Beratungsausschuß 

§ 28. (1) Die Pensionskasse kann für jede Veranlagungs- und 
!", :'". <:_~ 

Risikogemeinschaft einen Beratungsausschußerri'~hten. _0',< 

(2) Der Beratungsaussch~ß hat fblgknde A~ig~b~'~;~nd Re'cht'e': 
'," -,.~ ". ~-}, !---:-. :. - ··'-."·"-·~.-_i_l~:-:1 riF ~ .:..' ~ .. ;:-:~ .~::';;;::' ~.,_.~~ J:"~ 

1. Die Erstattung von Vorschläge'n' über die Veranlagungspoli.tik 
• . ,. . '. . .', ", '.:. .. ';} ~-. ~ .. '. ._ ~ r '. ~, './ ~.: .' i: ·~~r~, -:~~ ~~ ~~;; i '3 \;;<::; ~,:.... ~ .. f1 2;; .t . ~.2...J i>!i ~:~ 1_~} L 

derbetrefferiden"Veralllagungs::' und Risikogemeinschaft; ,'t' 
. ..' "" "",' , ,",' '" -'c <:,'~ 'I' ~ ,"" ',' I>' ... ".", ;Y";-";:;:~' u :,:(! >:).) l'.J:i:1::){" Ci ... ",.;m~po-1 ,t.i::} .. Jt 

," ;;," 2 .:;, die Einsicht' in' den: Jaliresabschlüß und in den Rechen- " 
.. 

schaftsbericht der betreffenden· 
"".. < - • 

Risikogemeinschaft; 
", ·':2'l~:;:,,';"~~;';;,:'j\' " 

.;<---
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3. Informationsrechte gegenüber dem Vorstand und dem Auf

sichtsrat hinsichtlich der die Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft betreffenden Geschäfte; 

4. das Recht auf Berichterstattung und Antragsteilung in der 

Hauptversammlung der Pensionskasse; 

5. die Erstattung von Vorschlägen an den Aufsichtsrat zur Be

handlung bestimmter Tagesordnungspunkte und das Recht auf 

Entsendung eines Vertreters mit beratender Stimme in die 

Aufsichtsratssitzung, in der dieser Tagesordnungspunkt be

handelt wird. 

(3) Der Beratun~sausschuß besteht aus einer in der Satzung 

festzulegenden Zahl von Personen, die zu gleichen Teilen vom 

Vorstand der Pensionskasse und von Vertretern der Anwartschafts

und Leistungsberechtigten im Aufsichtsrat zu bestellen sind. 

(4) Der Beratungsausschuß gibt sich seine Geschäftsordnung 

selbst. Empfehlungen und Anträge werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen beschlossen. 

Hauptversammlung 

§ 29. (1) Zur Hauptversammlung der Pensionskasse sind auch die 

beitragleistenden Arbeitgeber und die Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten einzuladen. 

(2)'Jedem Teilnehmer gemäß Abs. 1 stehen die ~nfor-• • 

mationsrechte des § 112 Abs. 1 Aktiengesetz, insbesondere in bezug 

auf ihre eigene Veranlagungs- und RIsikogemeinschaft, zu~ § 112 

Abs. 2 und 3 Aktiengesetz ist anzuwenden. 

(3) Die Einladungen zur Hauptversammlung sind im "Amtsblatt 

zur Wiener Zeitung" bekanntzumachen. 

Jahresabschluß und Rechenschaftsbericht 

§ 30. (1) Das Geschäftsjahr der Pensionskassen und der 

Veranlagungs - und. Risi]{ogemeln.scha ften AS .. ~d.:as > Kalende:rj ahr • 
. ,:',' .:;'J i: • .:. ':: .. "_ 'f'~::., .. ~;'~':_ , ... < ~'J .~1_.l •. :_- ".' .. - ., .. ,-

. (2) Der Jahresabschlu~ der Pensionskasse ist .. nach den für 
-'. ,.,j,.,.",.~." .. __ .':,: ;-", ... :"~ ':_'.~;:,'_'-''''''.''''''~'''._ .~::.:;.~ • ... i.~.·i·""::'·'~-~'~';""""".'l:~-·~~· ."<~.' ••. ,- _.". 

Aktiengesellschaften allgemein gel te~c:ien ge,set~l~chenrBesti~~.ngen • 
"'.~_;· .. __ -~';.:·i~':"~.; ;t!i;:,.d>: .. ~.·:i~·!·.~;"'.:>.~ :ir...::.~: _ij;~\.".·~ .. ; .. :-·~.:;.:~_s~";,·~ ~_·t:'-::;., .... ~'4 .. t .... r.~F .. ~~.'!,:~."'-_,)'.~:~'«.~.~.,,.:~-'_ .. ~ ~~.<.. ..~ " 
aufzustellen. _ Abweichend hievon sind, ~;I!e~,deIl~.!V~rt3n.lagllngs:-:-,." und ,. .. 

·_.>:;!t):.;:~).~;[~i~'~l~,Gy.?:~~·;,·~ . .!_e.i...:''''; .. t':;;1i; -ti·r-,~..:,...,~"~':'2,:;"",~~~.'Z~:r" ""J.<t~;? .... 'f;):?-"-' '<-~:""'~~ __ .~~ _ ~~>.~e: .. :. ".:" , 
Ris ikogem~in~cha.ften ,zugeor~neter:t. ye~ögen~w~rt~, .getr~n:n ~<JllClch...:. :den. . 

.. , _', _ ~~~)~~:.'~~l)! .~~q .. . 1~.L>";';.,J~: ~'. ~:~~ ~J'l;?~CL'J1 :t;_~:.'.--t?&:>_~ ~tt~~~. fo.l..4;.· .... ~ t;,.,,· -. ~,.t"'~"*': _''.''~J;,~. . .. :; . 

•..•.. .~~~:~ .. {~t~!lr~tl;<~"~"'f'~~}~~l 
. .,.;:;:":~>:~".' ,-;; ~'~'~ji;t;I'~,:ltr4E;~~,i;}: .. ~ ~. " 

.. :!,':'~I;{!S'>~,~~i~~~~<'V. . '. :~;:t';' .i,'· 

.. 

":'.< 

365/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)22 von 74

www.parlament.gv.at



~. -' - .. - , 

23 

in der Anlage enthaltenen Formblättern A und B auszuweisen. Für 

die Veröffentlichung des Jahresabschlusses ist das Formblatt A nur 

nach den darin enthaltenen römischen Zahlen aufzugliedern. 

(3) Die Pensionskasse hat für jede Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft einen Rechenschaftsbericht entsprechend der 

Gliederung des in der Anlage enthaltenen Formblattes C 

aufzustellen. Der Rechenschaftsbericht ist vorn Abschlußprüfer der 

Pensionskasse zu prüfen. Sind nach dem abschließenden Ergebnis der 

Prüfung keine Einwendungen zu erheben, so hat der Abschlußprüfer 

dies durch folgenden Vermerk zu bestätigen: "Die Buchführung und 

der Rechenschaftsbericht entsprechen nach meiner/unserer 

pflichtgemäßen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften. Der 

Rechenschaftsbericht vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 

ordnungsgemäßer Buchführung ein möglichst getreues Bild der Lage 

der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft." 

(4) Der geprüfte Jahresabschluß der Pensionskasse, der Prü

fungsber1cht über den Jahresabschluß und die geprüften Rechen

schaftsberichte der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften sind 

längstens inned Jlb von sechs Monaten nach Abschluß des 

Geschäftsjahres dem Bundesminister für Finanzen vorzulegen. 

(5) Die Rechenschaftsberichte sind unverzüglich den 

Mitgliedern des Aufsichtsrates der Pensionskasse.zu übermitteln. 

(6), Der Abschlußprüfer hat dem Bundesminister für Finanzen.un

verzüglicq jene Tatsachen anzuzeigen, durch die B'stimmungen die

ses Bundesgesetzes, .der Satzung oder der Pensionskassenverträge 

verletzt oder die Leistungsfähigkeit.der Pensionskasse gefährdet 

werden. 

(7) Der Bundesminister für Finanzen kann die in der Anlage 

enthaltenen Formblätter durch Verordnung ändern, wenn eine 

Änderung im Sinne einer klareren Gliederung, auf Grund geänderter. 

Rechnungslegurtgsvorschriften oder im Interesse dei Anwartschaft~

und Leistungsberechtigtenerforderlich ist. 

: "., • r 

._ •• ... _._.. ~ 'f { ," -"~ -+-;r-:'J'i~"; ~,!,,' ~ ~;;..~i~~. ":~~'~.' r ~:~. _;. 
, § 31 .. :.(.1) ZU"Abschlußprufern'''von Pensionskassen- durfen " , " 

Personen,:-bei~· denen'Ausschließungs·grünCte···vorli~g~fl;hTchtr.::lJ~M~~li\!~ """ 

d b"· . 1 j' ~. r t" "~ F ... -1 "0. (J.. ','7 .rt:)(.;I'.'9n~Sj rü siq wer en.g~oV e9 n~ß08~ p-~~ nG~~ß _._,~ ~_v_~ " " 

365/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 23 von 74

www.parlament.gv.at



24 

(2) Als Ausschließungsgründe sind Umstände anzusehen, die die 

ordnungsgemäße Prüfung nicht wahrscheinlich erscheinen lassen. 

Ausschließungsgründe liegen insbesondere vor, wenn: 

1. dem Abschlußprüfer die erforderliche Sachkenntnis und 

Erfahrung im Pensionskassen-, Bank- oder Versicherungswesen 

fehlt; 

2. der Abschlußprüfer von der zu prüfen Pensionskasse ein 

regelmäßig zu leistendes Jahreshonorar bezieht, das 30 vH 

seines Gesamt jahres honorares Überschreitet; 

3. die personelle Unabhängigkeit des Abschlußprüfers von der 

zu prüfenden Pensionskasse insbesondere deshalb nicht 

gewährleistet ist, weil er eine andere Tätigkeit für die zu 

prüfende Pens~onskasse ausübt oder bei der Erfassung von 
Geschäftsfällen im Rechnungswesen oder bei. der Erstellung 

Abschlüssen in Belangen mitwirkt, die er selbst prüfen 

soll. 

(3) Die Bestellung des Abschlußprüfers ist dem Bundesminister 

für Finanzen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Dieser kann 

binnen eines Monats Widerspruch im Sinne des S 136 Abs. 2 

Aktiengesetz gegen die Bestellung des Abschlußprüfers erheben, 

wenn gesetzlich normierte Ausschließungsgründe voriiegen. Über 

Widerspruch hat das Gericht unter Berücksichtigung solcher 

Ausschließungsgründe . zu entscheiden. S 136 Abs.·· 3 Aktiengesetz 

anzuwenden. / 

·InterneKontrolle· --

den 

ist 

§ 32. (1) Jede Pensionskasse hat eine interne Kontrolle zu 

bestellen. Diese ist. eine dem Vorstand unmittelbar .. unterstehende 

Kontrolleinrichtung, .die a~sschließlich der 1aufen~en und 

umfas~enden.· Prüfung de_r, cGes.etzmäßigkei t, Ordnungsmäßig~eit und 

Zweckmäßigkeit des Geschäftes und Betriebes der,Pensio~skasse 

dient. Sie muß unter Bedachtnahme auf den Geschäftsumfang so 

eingerichtet sein, daß sie~hreAufga1:?~n zweckentsprechend 

erfüllen kann. 

(2) Di~.,..interne_ KOl)tro,lle betreffende_TY~,1:'fügungen mü~sen=~ von .. ' 
iw~ .,:.,.u:_ ,~;..;_.~,;"",:::;.-",,,,,,,,";,-:,,,,,; .,,_."'"-~.,i~ ..... ~r r'. -,'! -•. -~-'~." - . ..I .' . 

mJ.rß~J~:J1Sa1~.~.rif ~.f~~lJ=~,-~fn3e.'~.~.;.Y9F-.~!-_~!l9!=!.I;bgem.einsam:)·9~troffen-,:~;r~';' 
werden .. Die interne Kontrolle hat allen Mitgliede;-n -, Vors ..... 

., . . 
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Aufsicht 

§ 33. (1) Die Pensionskassen unterliegen der Aufsicht des Bun

desministers für Finanzen. 

(2) Der Bundesminister für Finanzen hat die Einhaltung der Be

stimmungen dieses Bundesgesetzes zu überwachen. Dabei hat er auf 

das volkswirtschaftliche Interesse an der Funktionsfähigkeit der 

Pensionskassen und die Interessen der Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten Bedacht zu nehmen. 

(3) Zur Erfüllung der ihm gemäß Abs. 1 und 2 obliegenden Auf

gaben kann der Bundesminister für Finanzen unbeschadet der ihm auf 

Grund anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zustehenden Be

fugnisse 

1. von den Pensionskassen und ihren Organen Auskünfte über 

alle Geschäftsangelegenheiten fordern, in die Bücher und 

Schriften der Pensionskassen Einsicht nehmen und durch. Ab

schlußprüfer alle erforderlichen Prüfungen vornehmen las

seni 

2. von den Abschlußprüfern Prüfungsberichte und Auskünfte ein

holen; 

3. eigene Prüfer und Prüfaktuare aus besonderem Anlaß beauf

tragen; diese dürfen die Geschäftsräume der Pensionskasse . 

. betreten und haben sich zu Beginn der Amtshandlung unauf

'gefordert durch Vorlage des schriftlichenerüfungsauftrags 
• auszuweisen; 

4. einen Prüfaktuar bestellen, wenn die Pensjonskasse ihrer 

Verpflichtung zur Bestellung eines Prüfaktuars nicht 

nachkommt. 

(4) Bei Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen der 

Pensionskasse kann der Bundesminister für Finanzen ·zur Abwendung 

dieser Gefahr befristete Maßnahmen durch Bescheid anordnen, die 

spätestens 18 Monate nach Wirksamkei tSbeginn.a~ße.r Kr~ft.t:reten .. 
Er kann durch Bescheid insbesondere ' .. e ., -

_ • 0 "' -"t. :, ~ ;~: .-_ :., j < ' > <~ 4.{ f!' .. · .~", " .~ 
1· .. dem Vorstand der Pensionskasse die Geschäftsführung ganz 

'. ~!-~,. ~ 

365/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 25 von 74

www.parlament.gv.at



26 

(5) Tritt ein Konzessionsversagungsgrund nach Erteilung der 

Konzession auf oder verletzt eine Pensionskasse Bestimmungen die

ses Bundesgesetzes, einer auf Grund dieses Bundesgesetzes erlasse

nen Verordnung, des Pensionskassenvertrages oder eines Bescheides, 

so hat der Bundesminister für Finanzen 

1. der Pensionskasse unter Androhung einer Zwangsstrafe auf

zutragen, den rechtmäßigen Zustand binnen jener Frist 

herzustellen, die im Hinblick auf die Erflillung ihrer Auf

gaben und im Interesse der Leistungsberechtigten angemessen 

ist; 

2. im Wiederholungsfall den Mitgliedern des Vorstandes der 

Pensionskasse die Geschäftsflihrung ganz oder teilweise zu 

untersagen; 

3. die Konzession zurückzunehmen, wenn andere Maßnahmen nach 

diesem Bundesgesetz die Funktionsfähigkeit der Pensions

kasse nicht sicherstellen können. 

(6) Die dem Bund durch Maßnahmen"nach den Abs.3 und 4 ent

stehenden Kosten sind von der betroffenen Pensionskasse zu erset-

zen. 

Staatskommissär 

§ 34. Der Bundesminister für Finanzen hat bei jeder Pensions-
, 

kasse einen Staatskommissär und dessen Stellvertr~ter zu bestel
t 

len. § 26 KWG ist anzuwenden. 

Pensionskassenbeirat 

§ 35. (1) Zur Beratung des Bundesministers für Finanzen in al

len Angelegenheit,en der Pensionskassen ist ein Pensionskassen

beirat zu e~richten. 

(2) EntsendunQsbefugt für den, ~~ppion~ka~senb~irat sind: 

1-

2 • 
• ; T ',.: ,-~ 

".~. - -' '" 

Für ein Mitglied der Bun,desminister flir.",-Fin~nze.Jl,.;~. ' .. 1,'.' .. ,~ 
:;'j - ~.~ ,., ",_ '_ ,:;', ..•. _, ., ,.. --"", .... - ''':.00: ..... ' " •• 

. fÜ:~~.~;. Mt'~i~ ~~i;~~ ~:,Z: ~!1~~~~l1lip,t~ ~~r:;_~ßir.)!\i})e.i,~.' u~dß Soz.ia-

'les I ., '.; ,'c-c.,TS:Ji'HJ Of!·.U"" f ~"~~" -~.;~.~; 
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(3) Die Mitglieder des Pensionskassenbeirates müssen fach

kundige Personen in den Gebieten des Bankwesens, des Ver

sicherungswesens, des Abgabenrechtes oder des Wirtschaftsrechtes 

sein. Sie werden auf Grund der Nominierung gemäß Abs. 2 vom Bun

desminister für Finanzen jeweils bis auf Widerruf bestellt und 

sind zur verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus der 

Tätigkeit im Pensionskassenbeirat bekanntgewordenen Tatsachen 

verpflichtet, deren Geheimhaltung im Interesse des Bundes, der 

Pensionskassen, der beitragleistenden Arbeitgeber und der 

Anwartschafts- und Leistungsberechtigten gelegen ist 

(Amtsverschwiegenheit). 

(4) Die Tätigkeit im Pensionskassenbeirat ist ein unbesoldetes 

Ehrenamt. 

(5) Empfehlungen des Pensionskassenbeirates können mit 

Stimmenmehrheit abgegeben werden. Der Pensionskassenbeirat hat 

sich nach seiner Konstituierung mit Zweidrittelmehrheit eine 

Geschäftsordnung zu geben. Er hat einen Vorsitzenden (stell

vertreter) für die Dauer von zwei Jahren zu wählen; die Wiederwahl 

ist zulässig. Der Pensionskassenbeirat ist vom Vorsitzenden, bis 

zu dessen Bestellung vom Bundesminister für Finanzen, mindestens 

einmal im Vierteljahr einzuberufen. 

Anzeigepflichten 

/ 
§ 36. ~i) Die Pensionskasse hat dem Bundesminister für 

Finanzen unverzüglich schriftlich anzuzeigen: 

1. Verminderungen des einer Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft zuge'ordneten Vermögens um mehr als 10 vH 

gegenüber dem letzten Bilanzstichtag; 

2. Umstände, die eine Gefährdung der Erfüllung der auf Grund 

der· Pensionskassenv~rträge zu erbringenden Leistungen 

3. 

4. 

, -' . ~ . 

bewirken könn'en; insbesond~re nachhaltige Wertminderungen . 

der den veranlagungs'- und RiSi~~·g~~eins~h~fte~c.~ugeordneten 
:-'. __ • J '".\ ~ •• ': • ". .: _ _ •• ' ,: -' " -..,) ,- ~:. ~" -. '- .-. • 

Vermögenswerten j '~'.:',~ . ~ 

. Änderungen in 'der Pe~scrn' ~~~~~. Mi~gli;~~e~;'d~~' ~vorstandes j'.:;.: ' f~ 
, '_ .. _."'_- _.:", ' .. _~~' ::':t.::-. "=.:.'_ .. : • ~:'">~'~-:':. ~j .:."'~-1JL~i~·."\_.;,_;"J,,,,- _,,_.J. _: t .'''_. __ ~~. 0_ 

Unterschreitungen der Grenzen .gemäß, .. den .§S .) ,und.9_·,.zA·i,""·,,,).~ 
__ .' ".~;,.-.~-, ~;_::, ,·.'~~.f. ;~L .. / .. ,.L::;;.-r .. }{";-~.:..3~Q3~1.r--.. ;-~·.-:'''.,:!-~J"J.9,",,,,~,-t..t-'::·'- ~.r,.Y'.:"", .. l.~:d{-.~~~':~jO~,J, 

5. 'die'Kündigung eines Pensionskassenvertra.g~s ,gemäß, §, 17.,.., 
:,\-G... <"AI,; -:'tl:~" J-~('t7.! ·"'C~~t."~·::l/):!. ('":t~,[; ':;';~;.'1 ~:'S;:;lL.,W·.<.,..-:f:~..:0._'~,;'.Jl".i +!;.~ ~.'~J 

.3: 'Abs '.-' T"oder"? t ''''. ~ ,~_. _. '." ,., .".' ,...... .t:";.,, _. ·t.~ ßrl~8~~ ~w~A . 
. .. ,i';';'':: c, ~.b (; i Jn:'H 'efH3 (!~jni.trl:>9-:t.Eir-,BfllllJj'c;;,j,-9 ..... " ~~jJ:. ?~'-'- ''l'~ , ... ~.:.",.: 

6· .. · ~die. Beauftra~~JAl~:~ ~:r ~!:li(~~~:i.2!5Q.~:'~l1fli:lCi~~lt/14~~{f'·: .. · .' 
Depotbank; . .' . .... '. , ..... , .. " .,.~:'. ....::.\) 

• - • -,-" ~ , -, ~, "';"';;'< 

.. . . ~(' ~ig;~:Y~fi;~}i~r~:{~~i;~l:0~~$t~~.(.~~g~'?"';1 
-. '~'.' -- .~".,. ';' .;:' .. : ,\ : 
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7. Veränderungen der direkten und indirekten 

Beteiligungsverhältnisse, auf Grund derer der Anteil an 

Stimmrechten einzelner Aktionäre der Pensionskasse 10 vH, 

25 vH, 50 vH oder 75 vH erreicht, übersteigt oder 

unterschreitet. 

(2) Die Pensionskasse hat dem Bundesminister für Finanzen 

einmal jährlich die Identität ihrer Aktionäre und die Anteile der 

Aktionäre an den Stimmrechten mitzuteilen. 
(3) Bei der Feststellung der Stimmrechte gemäß Abs. 1 Z 7 und 

Abs. 2 ist § 92 Börsegesetz anzuwenden. 

Insolvenz 

§ 37. (I) Über das Vermögen einer Pensionskasse kann ein Aus

gleichsverfahren oder ein Vorverfahren nicht eröffnet werden. 

(2) Im Konkurs einer Pensionskasse findet ein Zwangsausgleich 

nicht statt. 

(3) Der Antrag auf Eröffnung des Konkurses kann nur vom 

Bundesminister für Finanzen durch die Finanzprokuratur gestellt 

werden. § 70 der Konkursordnung ist 'anzuwenden. 

(4) Die einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft 
zugeordneten Vermögenswerte bilden im Konkurs eine Sondermasse 

(§ 48 Aps. 1 der Konkursordnung). 

(5) O~ch die Konkurseröffnung enden die VertFagsverhältnisse 

aus den Pensionskassenverträgen. 

Kurator 

§ 38. (1) Das Konk~rsg~richi h~t bei Konkurseröffnung einen 
Kurator zur Geltendmachung der Ansprüche aus 
pensionskiissenverträgen zJ 'bestellen.: Arisprüch~' aus 

pensionska:ssenverträgen gegen die"'pe~sionskas'se' können nur vom 
• _ •. ,,, _. . • "~.. :. ", '.~' ".' -"1~" t - ,:.~ ~, ~ .• \'::;~ .. " .:'. , . :.' 

Kurator'geltend gemacht 'werden:Oer Kurator 'ist verpflichtet, die 
~ ri ~-~ -,). -:-~~ ... ; :;;. -~ ~ ~}: ~< "; .. , 

Anwartschafts- und Leistungsberechtigten auf ihr Verlangen, vor 
-.'r.'· '-"'".r-"'} p,;.-:-' -,'qf.-.: ... T·.<-.·~\; :! . .:;:-~~. ;··;()t.~."'.le.:~. :1;."b: .. :;:~~~:t ~~~;~~.' ,,', " 

Anmeldung "des Anspruches'z'u' hören. Die aus den BÜ,chern . der. ' . 
. '.'~, ;- .... , :'. 7.:) "--::.""' ~;.':'.·!=:/::'t~ (lf~~;;::-rt~:5.J j.st;;rr~$~.tI?~f.;J::)!'?;~:;.~;·,;._.:':.~J.;.~~; ~.: 

Pensionskasse -fest'stelTbaren 'Arisprüche gelten als angellJ.el.det. ." 
.~' .. ' , -'" ';' '._ .' ...... ' '~L"'''!''"'-8-~ ~!:'-'f'C' 'O"~;t_f.;!-d .,~.' .... J ~{~',!'~-'" r ?('1_~~i· ~9'fll.~ S:·~i1·r} i..~) ::-d/l· :-~~~;,: ;]1-._ 

, (2f Deil'Mas'severwiüt'er hat':>'derrtKurator und auf 'Verlangen 'den 
. .' . . ::.K :!$t~o .L .' 2 .. ~,~-

'Anwartschafts- und Leistu Einsicht . 
, A1itZ~idt{b.Vi;t9~·h ~ td~~au1 p~ .. 
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(3)- Der Kurator hat gegen die Konkursmasse Anspruch auf Ersatz 

seiner Barauslagen und auf eine angemessene Vergütung seiner 

Mühewaltung. § 125 der Konkursordnung gilt sinngemäß. 

Befriedigung der Ansprüche 

§ 39. (1) Das Konkursgericht hat eine abschließende 

Aufstellung der Pensionskonten für den Zeitpunkt der 

Konkurseröffnung zu veranlassen. 

(2) Die Anwartschafts- und Leistungsberechtigten haben auf die 
, 

ihrer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten 

Vermögenswerte entsprechend dem gemäß Abs. 1 ermittelten Stand 

ihres Pensionskontos Anspruch. 

(3) Soweit die den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 

aus dem Pensionskassenvertrag zustehenden Ansprüche gemäß Abs. 2 

nicht zur Gänze befriedigt werden, gehen sie den übrigen 

Konkursforderungen vor. 

AUflösu~g, Verschmelzung und Umwandlung 

einer Pensionskasse 

§ 40. Der Beschluß auf Auflösung, Verschmelzung oder Umwand

lung einer Pensionskasse bedarf zu seinerWirksamkeit~der ~ . 
Bewilligung des Bundesministers für Finanzen. Die/Bewilligung ist . . 

zu erteilen, wenn eine Übertragung der den veranlagungs- und 

Risikogemeinschaften zugeordneten Vermögenswerte nach §~41 unter 

Berücksichtigung des volkswirtschaftlichen Interesses an der . .{ ~ ~ 

Funktionsfähigkeit der Pensionskassen sowie deren Sicherheit im 

Interesse der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten durchführ~' 
bar ist. 

Übertragung des'einer'ver~nlagungs- und Rislko

gemeinschaft zugeordneten Vermögens 

§ 41. (1) Der Bundesminister ;für;Finanzen hat das einer 

Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordnete vermögen mittels 
., ,.- ... .:. ,. ,., ~.,._ ... ':" ... " :' " i ::)j{._ .. ~c:~' -r,i".f.~.r '~'. - , i::".": .,;:;;~_.: '.~,;,,!:~ ;. ~~~) .• 'f· ~..;<-' -i.'- ' 

Bescheid auf'eineanderePensionskasse'riach'Einholung von deren 
Zustimmung': zu!) iibeftra{feii; i"~~rin [J!' Ufl'1 :ds s s;~, ~ :~;? 1 t· ,sJ:b ,.ti:3 ~;~fibrfi 
. ,s",:; l ~?i~ :"', q f.H' .. V ::t) u,,: r;:Uir.;-:{ ~l,B"I"l:€< b riL .ort;;. 1: d si.:!.9 v'a:..t ,~,f'::':-3f:J~l1JÜ 

'.' " ~ .. 

, , .' 
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1. die Konzession der die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft • 

verwaltenden Pensionskasse nach den §§ 10 Abs. 1 oder 33 

Abs. 5 Z 3 zurückgenommen wird oder gemäß S 11 Abs. 1 

erlischt; 

2. der Antrag auf Eröffnung des Konkurses der die 

Veranlagungs- und Risikogemeinschaft verwaltenden 

Pensionskasse gemäß S 37 Abs. 3 gestellt wird, oder 

3. ein Antrag auf Auflösung der Pensionskasse gemäß S 40 be

willigt wird. 

(2) Die Auflösung der Pensionskasse und die Übertragung des 

der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens 

sind im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu verlautbaren. 

(3) Die Übertragung des einer Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögens auf eine andere Pensi

onskasse bewirkt deren Eintritt in alle von der früheren Pensions

kasse für die Veranlagungs- und Risikogemeinschaft abgeschlossenen 

Verträge im Wege der Gesamtrechtsnachfolge. 

(4) Der Bundesminister für Finanzen kann bis zur Durchführung 

der Übertragung des einer Ver~nlagungs- und Risikogemeinschaft 

zugeordneten Vermögens dessen provisorische Verwaltung durch eine 

andere Pensionskasse nach Einholung von deren Zu.stimmung anordnen, 

wenn dies im Inter~sse der Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten liegt. 
i 

... / 

Eintragungen in das Handelsregister 

S 42. Eine Pensionskasse und jede nach den SS 40 und 41 bewil

ligungspflichtige Veränderung dürfen in das Handelsregister nur 

dann eingetragen werden, wenn die entsprechenden' rechtskräftigen 

Bescheide in Urschr{ft oder in beglaubigter Abschrift (Kopie) vor

liegen. Verfügungen und Beschlüsse über solche Handels

registereintr~gungen sind dem Bundesminister für Finanzen zuzu-
.v. ; • .' •• ~ -<",.c, .' _._ _..... • :' • 

stellen .. 
'. _ • ..v ,J __ 

•.. , r; ;:_". Schutz, von;:Bezeichnungen; 

'~'\~~. t,,(},>}?,~.'r n~~~~i9.~~ul ,ng ,o';~,~~~t,~~7JsC!Sg~~~h~9:e~:!~2r~fjF," hn,)<!sS' 
it-:";;-r •. :!'J'~ ~4_" ~,",~_~-""".Jf-, ...... _ ,J,._r_.4 .. , .... "_ .... ,~,.."' ..... _.., #0._'" '_!""r-1l. . 

verbindungen, die diese Bezeichnung !1~~~a~ n~~!.""l9~,~!~n,,;:!mI?KJ5.W';9;i:(~, '. 
wort~aut, im Geschäftsverkehr und in 'der Werbung' !lur vonPensions-··· 

kass.
o

, 
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(2) Die Werbung, die in irreführender Weise den Anschein er

weckt, daß eine Pensionskasse betrieben wird, ist verboten. 

Erwerbsverbote 

§ 44. Mitgi~eder des Vorstandes oder des Aufsichtsrates einer 

Pensionskasse dürfen Vermögenswerte weder aus dem einer Veran

lagungs- und Risikogemeinschaft zugeordneten Vermögen, das von 

dieser Pensionskasse verwaltet wird, erwerben, noch an ein solches 

Vermögen verkaufen. 

Verfahrens- und Strafbestimmungen 

§ 45. Für die Vollstreckung eines Bescheides nach diesem Bun

desgesetz tritt an die Stelle des im § 5 Abs. 3 VVG 1950 vorge

sehenen Betrages von 10 000 5 der Betrag von 300 000 5. 

§ 46. (1) Wer den Bestimmungen der §§ 43 und 44 zuwider

handelt, begeht,eine verwaltungsübertretung.und ist bei vor

sätzlicher B~ge~~ng mi~ einer Geldstrafe bis zu 300 000 5, bei 

fahrlässiger Begehung mit einer Geldstrafe bis zu 150 000 5 zu be-

strafen. 

(2) Dem Zuwiderhandelnden ist aufzutragen, seine gesetzwidrige 

Handlung unverzüglich einzustellen .. 

(3) Die Ve~jährung~fri~t (§ 3 ivstG 1950) bet/iigt bei Ver-

waltungsüb~ftretunge~ nach Abs. 1 ein Jahr., 

§ 47. (1) Wer eine Pensionskasse ohne die hiefür erforderliche 

Berechtigung errichtet oder betreibt, ist vom Gericht mit Frei

heitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. Neben der Freiheits

strafe kann. auf eine:Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen-erkannt 

werden. 

(2) Der Täter ist nur auf.Antragdes Bundesministers' "'für 

Finanzen zu verfolgen. " 

. ;~" :', 

§ 48. Die Übertragung von Anwartschaften und 

Leistungsverpflichtungen au~ direkten Leistungszusc;lgen 
~ . . '. . .. ,- . 

Pen~ionskasse im Sinne"' dieses ist 

voraussetzl,lngen,·~ulä~~ig:;:,:;:~·"":: 
" '" .' '.' . ';:I;;~rX?:'n\f~~:':'\~~~(;~:~>:'~fK;'~ ;:?'(:;: 
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1. Die Überweisung des Deckungserfordernisses zuzüglich der 

Rechnungszinsen an die Pensionskasse hat ab dem Zeitpunkt 

der Übertragung binnen längstens zehn Jahren zu erfolgen; 

2. die Überweisung der Summe des Deckungserfordernisses 

zuzüglich der Rechnungszinsen hat jährlich mit je einem 

Zehntel zu erfolgen; vorzeitige Überweisungen sind 

zulässig; 

3. der Arbeitgeber hat für die dem Anspruch entsprechenden 

und noch nicht übertragenen Vermögenswerte eine 

Ausfallshaftung zu übernehmen. 

Übergangsbestimmungen 

§ 49. (I) Die Konzession nach § 4 VAG von Unternehmen der 

Vertragsversicherung, deren Geschäftsgegenstand zum 1. Jänner 1990 

ausschließlich der Betrieb von Pensionskassengeschäften war, 

erlischt 

1. mit der Übertragung des gesamtenVersIcherungsbestandes 

-auf eine Pe~sionskasse im Sinne dieses Bundesgeset~es, 

2. mit der Eintragung de~ Unt~rnehmens-als' P~nsion~kasse im 

Sinne dieses Bundesgesetzes' in" däs -'Hande'i~:registe~~ 
3. spätestens jedoch ein Jahr nach Inkrafttraten d{ese~ 

Bundesgesetzes. 
L t" 

(2)' Abweichend von Abs. 1 Z 3 erlischt, die~~}lz'es~ion nach' § 4 

VAG von Un~ernehnlen der Vertragsversicherung , die(Pensionskas'sen 

im Sinne des § 62 Abs. 2 VAG sind,-spätest~ns mlt;31::fDe~emb-e'r 
1994. 

Vollzugsklausel' 
-. ';:;."::' 

§ 50.~it der Vollziehung dieses ~Bundesgesetzes-Sind:betraut: 

1. Hinsichtlich der §§ 13, 27, 37 Abs. 1 und 2, 38, 39 und'" 

2. 

4 7 der ,Bundesminister [für [Justiz FLirr' ", -;',;~... :.,,! 

hinsichtlich der §§ l~ Abs. 2 und 3 ,'ollJ.:ADs :}',2 :·und· 42':der . 

Bundesminister für Finanzen im Einvernehmeri.mit dem, 

· - . 

: .. ",. :. 
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3. hinsichtlich § 27 Abs. 4 der Bundesminister für Finanzen 

im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 

Soziales; 

4. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 

Bundesminister für Finanzen. 

Abschnitt 11 

K red i t wes eng e set z 

Das Kreditwesengesetz, BGBl. Nr. 63/1979 in der Fassung der 

Bundesgesetze, BGBl. Nr. 370/1982, 325/1986 und 415/1988 wird wie 

folgt geändert: 

In § 2 Abs. 2 Z. 6 tritt an die Stelle des Punktes ein Strich

punkt. Folgende Z. 7 wird angefügt: 

"7. Pensionskassen im Sinne des Pensionskassengesetzes." 

Abschnitt Irr 

Ver s ich e run g sau f sie h t s g e set z 

Das Verßicherungsaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 569/1978, in der Fas

sung der Bundesgesetze BGBl. Nr.370/1982, 567/1981, 558/1986 und 

xxx/1990 wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Abs. 1 erster Halbsatz lautet: 

"Unternehmen, die ausschließlich den Betrieb der Rückver

sicherung zum Gegenstand haben, und Pensionskassen im Sinne 

des Pensionskassengesetzes unterliegen nicht diesem 

Bundesgesetz;" 

2. In § 62 Abs. 2 entfallen die Worte "Pensions- oder". 
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Abschnitt IV 

G ewe r b e 0 r d nun g 197 3 

Die Gewerbeordnung 1973, 8GBl. Nr. 50/1974, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBl, Nr. 399/1988, wird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 1 Z 14 lautet: 

"14. den Betrieb von Bank- oder Bauspargeschäften, den Betrieb von 

Versicherungsunternehmen sowie den Betrieb von Pensionskassen;" 

• / 

. . .:~ -
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ABSCHNITT V 

Ein kom m e n s t e u erg e set z 1988 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBI.Nr. 400 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBI. Nr. 660/1989, wird wie folgt ge~ndert: 

Artikel I 

1. In § 3 Abs. 1 Z 4 lit. c lautet der Halbsatz nach dem 

Strichpunkt: 

"betrHgt die der Bemessung der Unfallrente zugrunde liegende 

nachgewiesene Behinderung mehr als 20 %, so sind die Bezüge im 

Prozentsatz dieser Behinderung steuerfrei". 

2. § 4 Abs. 4 Z 2.lit. a lautet: 

Ra) Vertraglich festgelegte Pensionskassenbeitr~ge im Sinne 

des Pensionskassengesetzes unter folgenden 

Voraussetzungen: 

I 
aal' Die Bei tr.~ge dUrfen zusammen mit unmittelbaren 

Aufwendungen im, Sinne des § 3 Abs .': 1· Z 15 10% der 

Lohn- und Geh~lt~summe der Anwartschaftsberechtigten 

nicht übersteigen. Dieser ,Höchstbetrag vermindert sich 

um Beiträge der Anwartschaftsberechtigten. 

bb) Bei Zusagen in leistungsorientierten Veranlagungs- und 

'Risikogerneinschaften ~Jl!.it Beitragsanpassung .' (§ 15 

Abs. 3 Z 5 des Pensionskassengesetzes) darf der im 

ersten Satz, genannte;;,Grenzwe,rt tlberschritten werden, 
, .': . '.... - "_.' ~ - .' ". . 

solange der:Arbeitgeber , vorübergehend. höhere Beitr;tge 
~:; - :. - • : .~.... , ,,," -... '-'.- >. ". .' 

zum SchlieBen. eines -,unvorhersenbaren ~Deckungserforder-,"... '.' ... c~. ~ .. ~._._. __ ,. ".' 
nisses leisten muß. Eine Veranlagungs~ und 

Risikogemeinschaft ist leistungsorientiert, wenn sie 

zum Erbringen von Pensionsleistungen ~n einem 

. betragligh oder im Verhältnis. zu sonsti9~n;, 
Be~t;minun9s9rößeh:zti;~sa:91:.en, ~AusmaiÜ,dif~~t 0'" 

~;;'·:f~d.:·.:Yjf~i!{t~f·ii,t'ii~'#j~·;\~\:'~;\;~'~IO::~:·~~'f.?:~.f.:i)1.t.~.> .. k~1.,:~?;.~.}.;.~~.~(~t;.: . 
"'>.'- _. .. ',," _ '>~.'~""'~> '"'.- :':}':-'.: ,~,~: --~~::~ r 
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3. § 14 Abs. 7 erster Satz lautet: 

"Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 1 oder § 5 

ermitteln, k0nnen für schriftliche, rechtsverbindliche und 

unwiderrufliche Pensionszusagen und fHr direkte Leistungszusagen 

int Sinne des Betriebspensionsgesetzes Pensionsrückstellungen 

bilden." 

4. § 26 Z 3 erster Satz lautet: 

"Beträge, die vom Arbeitgeber im betrieblichen Interesse für die 

Ausbildung oder Fortbildung des Arbeitnehmers aufgewendet 
werden." 

5. Im § 26 wird folgende Z 7 angefügt: 

"7. a) Beiträge, die der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer an 

Pensionskassen im Sinne de. Pen~ionskassengesetzes 

leistet. 

b) Beträge~ die der Arbeitgeber"als K6~teners~t~ fOr 

Pensionsverpflichtungen eines' frttheFe:ri'Ärbeitgebers 

oder als Vergütung gemäß § 14 Abs. 9Ie{st~t. 

c) Beträge, die auf Grund des Betriebspensjonsgesetzes . . . ." " ," 

durch dasObertraqeri vonAnwartschaften~od~r ,. 

Leistungsverpflichtungen"an;' einen diEi! 'Ve'rp:flichtung 

, • ,,-::', Ubernehmendeninländischeh Rechtsnach'folger~" 

"_ausgenommen ein Versicherungsunternerunen,geleistet 
werden ~,tI, 

"la.' ~§:,4Abs.;"--4- _·,z 12<.lfüi-'perflifion'skasseti i Pdle'f,it'm-'f:1 ~\jiinner 1989 

-1;:-':':; ,~bestanden naben','"" bÜr-:iilin :Er:lös'dhed:fdir,I-KJWW:J~):foriim 
• ~ .• ... c .:. ~ .~. -t'''''._A. ",~,'., ~. ~ .. ,:.;.}"~. ~;.~:::)itr'·f·rl~;~/ 8r":~ "' .. v,,~,=~-::~S~nn.e::des;'-§ I'49Jdes';:Pensl.C>nskassengesetzes·r~, .. ,-," 

DIU.: -~P'1U\;-p~_;_r~,.s":t$\i'3n18: '~' eljrfitisq.a.r~s.t;\a:g~2.' :' 
ru1B'VI ' ,.:f'"I:r.l:rr!9! ·toag:ft.&:tel'~l :ra.i: ·t:::.f}rl~:H::itleJilf,pO~l~.J}!' 

'tl~V ;'.r.~Q~ l",i" 
\.> 

. , 

- . 
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7. § 124 lautet: 

"Pensionskassen' 

S 124. Werden Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen aus 

Pensionszusagen und direkten Leistungszusagen (§ 14 Abs. 7) auf 

Pensionskassen im Sinne des Pensionskassengesetzes übertragen, 

gilt folgendes: 

1. Für die Ubertragung ist die Zehnprozentgrenze des § 4 Abs. 4 

Z 2 lit. a nicht anzuwenden. 

2. Das Deckungserfordernis zuzüglich der Rechnungszinsen (5 48 

des Pensionskassengesetzes) ist zum Ubertragungsstichtag zu 

passivieren. Der Unterschiedsbetrag zwischen der steuerwirksam 

gebildeten Pensionsrückstellung und dem Deckungserfordernis 

ist zu aktivieren und gleichmäßig auf zehn Jahre verteilt 

abzusetzen. 

3. Fällt der Ubertragungsstichtag auf einen Bilanzstichtag, ist 

die steuerwirksam zu bildende Pensionsrückstellung zum 

Ubertragungsstichtag heranzuziehen, andernfalls ist die 

steuerwirksam gebildete Pensionsrückstellung·z}.l dem'dem" 
• Ubertragungsstichtag unmittelbar vorangegangenen 

Bilanzstichtag heranzuziehen. 

4. Der Ubertragungsstichtag kann - sofern dies in der Betriebs

vereinbarung oder der Vereinbarung nach § 3 Abs. 2 des 

Betriebspensionsgesetzes vorgesehen ist - mit steuerlicher 

Wirkung 'auf einen Zeitpunkt vor'derUnterfertigung ~~s~ c 

Pensionskassenvertrages oder seiner Xnderung l~ngstens aber 

auf den Beginn des Wirtschaftsjahres zurückbezogeri ·werde'no' ' 

5. Die Z 1 bis 4 sind~nurdann anzuwenden', wenn·,,·: "'.;;-!,,., 

- sich die Mehrzahl~der 'jeweils übertragenen"A'nwarts-Chaften 

. ,und .. Leistungsverpflichtungen· auf: :zusagen-bezieht:,: räfe vor 

dem i. Jänner,1988erteiltf worden'.sind,;uhd: :r:.5'X'l~b f.l'p·", 
,.. . .' . '" : 

~:;~als,~JfJ)e~_~rag1,lngss:tichtagi:keih ;spätererLTa'g~jill:'si'd~ ..... . 
3~1. oezember;}.999, fes~'gel.~gi,·"'Ird: ',. . ." . 
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Artikel II 

1. Artikel I ist anzuwenden, 

- wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, erstmalig bei der 

Veranlagung für das Kalenderjahr 1989, 

- wenn die Einkommensteuer (hohns teuer) durch Abzug eingehoben 

oder durch Jahresausgleich festgesetzt wird, für 

Lohnzahlungszeitr~ume, die nach dem 31. Dezember 1988 enden. 

2. Abweichend von Z 1 ist Artikel I Z 2, 4, 5 und 7 auf Beitr5ge 

an Pensionskassen, die nach dem 31. Dezember 1988 und vor dem 

Inkrafttreten des Pensionskassengesetzes gegründet worden 

sind, erst nach dem ErlRschen der Konzession im Sinne des § 49 

Abs. 1 Z 1 und 2 des Pensionskassengesetzes anzuwenden. 

ABSCHNITT VI 

K ö r per s c h a f t s t e u erg e set z 1988 

Das Körperschaftsteuergesetz 1988; BGB1.Nr.401 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. Nr. 660, wird wie folgt geii~ert: 
• 

Artikel I 

1. § 5 Z 7 lautet: 

"7. Pen~ions-und-UnterstUtzungskassen n~ch Maßgabe des § 6." 
: ..... ' .. :.. 

2 •• § 6 )\bs., :;.1 ,lau tet: 

"(1) Pensionskassen. imSinne:des ;Perisionskas's'erige'setzes sind 

~'ln Jlills iqll:t;liqnJde s ,'.e iner.: veranlclgungs":' itfnd:i! :c,!~ S'.;_;~ ;.<'.,:;:: -

1':)';): . ...:~~~;;i]c"'qg~me_i:ns9h.af:t:!~zuzurechnendEm' }reiles':.:des~{;Einko~ens 
von der Körp~rschaf.tsteuer.J be"fre±t..,. 

.. 
, - , 
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3. § 26 Abs. 5 lautet: 

"(5) Pensionskassen, die nach § 6 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1966 befreit waren und die 

Voraussetzungen fUr die Körperschaftsteuerbefreiung nach § 6 am 

1. Jänner 1989 nicht erfüllen, bleiben bis zum Erlöschen der 

Konz~ssion im Sinne des § 49 des Pensionskassengesetzes 

steuerfrei, wenn sie die Voraussetzungen fUr die 

Körperschaftsteuerbefreiung nach § 6 des 

Körperschaftsteuergesetzes 1966 weiterhin erfUllen." 

Artikel II 

1. Artikel I ist erstmalig bei der Veranlagung fUr das 

Kalenderjahr 1990 anzuwenden. 

2. Abweichend von Z 1 ist Artikel I Z 2 auf Pensionskassen, die 

nach dem 31. Dezember 1988 und vor dem Inkrafttreten des 

Pensionskassengesetzes gegründet worden sind, erst nach dem 

Erlöschen der Konzession im Sinne des § 49 Abs~ 1 Z 1 und 2 

des Pensionskassengesetzes anzuwenden. 

J 
I 

ABSCHNITT VII 

G ewe r b e s t e u erg e set z 1953 

Das Gewerbesteuergesetz 1953, BGBI.Nr.2/1954, z'-1letzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 661/1989, wird wie. folgt 

geändert: 

Artikel I," ~ ... 

§ 2 Z 9 lautet: 

"9. Pensions- und Unterstützungskassen insoweit, als sie gemäß 

§6 des K6rperschaft~teuergese~zes.1988 befr~it 
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Artikel 11 

1. Artikel I ist erstmalig bei der Veranlagung fHr das 

Kalenderjahr 1990 anzuwenden. 

2. Abweichend von Z 1 ist Artikel I auf Pensionskassen, die vor 

dem Inkrafttreten des Pensionskassengesetzes gegründet worden 

sind, erst nach dem Erlöschen der Konzession im Sinne des § 49 

des Pensionskassengesetzes anzuwenden. 

ABSCHNITT VIII 

Ver m ö gen s t e u erg e set z 1954 

Das Vermögensteuergesetz 1954, BGBl.Nr. 192, zuletzt geRndert 

durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 402/1988, wird wie folgt 

geändert: 

Artikel I 

§ 3 Abs. 1 Z 8 lautet: 

• "8. Pensions- und Unterstützungskassen insoweit, als sie gem~ß 

§ 6 des K6rperschaftsteuergesetzes 1988 befreit sind." 

Artikel II 

.. 
1. Artikel I ist erstmalig auf Veranlagungszeitpunkte anzuwenden, 

die nach dem 31. Dezember 1989 1iegen.-

2. Abweichend von Z 1 ist Artikel I auf Pensionskassen, die vor 

dem Inkrafttreten des Pensl.onskassengesetzesg-egründet worden 

sind, erst auf Veranlagungszeitpunkte nachdem Erlöschen der 
- -- ': .. -," - .... 

Konzession imSinn~ des § 49 desPensionska~~en~eietze.~ 

anzuwenden. . . . .' 

z '" D)~ ~pnüs_:·ii::I;d,,).~}:±nJ -

.- -
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ABSCHNITT IX 

Ums atz s t e u erg e set z 1972 

Das Umsatzsteuergesetz 1972, BGBI. Nr. 223, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 661/1989, wird wie folgt 

ge~ndert: 

Artikel I 

1. § 3 Abs. 14 letzter Satz lautet: 

"Die ohne ein besonders berechnetes Entgelt erfolgende 

Bef0rderung der Arbeitnehmer zwischen Wohnung und Arbeitsst~tte 

durch den Arbeitgeber oder ein von ihm beauftragtes Bef0rderungs

unternehmen sowie die Leistungen des Arbeitgebers an Arbeitnehmer 

im Zusammenhang mit einem Pensionskassenvertrag im Sinne des 

Pensionskassengesetzes gelten nicht als tauschtihnlicher Umsatz." 

2. § 6 Z 9 lit. c lautet: 
l • 

"cl die Ums~tze aus VersicherungsverhHltnissen und aus 

Pensionskassengeschäften im Sinne des: Pens ionskassen'gesetzes, 

soweit für diese Ums::\tze ein Versicherungsentgelt im Sinne des 

§ 3 des Versicherungssteuergesetzes 1953 gezahlt oder das 

Deckungserfordernis gemäß § 48 des Pensionskassengesetzes 

überwiesen wird,". 

Artikel 11 

Artikel I ist auf Umsätze im Sinne des § 1 Abs~ 1 Z 1 des 

Umsatzsteuergesetzes 1972 anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 

1989 ausgeführt werden. 
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ABSCHNITT X 

Ver s ~ c her u n g s s t e u erg e set z 1953 

Das Versicherungssteuergesetz 1953, BGBI.Nr. 133, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 408/1988, wird wie folgt 

geändert: 

1. Im § 3 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz 

eingefügt: 

"Als Versicherungsentgelt gelten weiters Pensionskassenbeiträge 

an Pensionskassen im Sinne des Pensionskassengesetzes, 

ausgenommen die Uberweisung des Deckungserfordernisses gemaß § 48 

des Pensionskassengesetzes ." . 

2. § 4 Abs. 1 Z 4 entfällt. Die Z 5 bis 9 erhalten die 

Bezeichnung Z 4 bis 8. '.' 

3. In § 6 Abs. 1 erhalten die Z 2 und die Z 3 jeweils die 

Bezeichnung Z 3 und Z 4; folgende Z 2 wird eingefUgt:' 

• I 

"2. bei der Alters-,' Hinterbliebenen--urtd 

InvaliditKtsversorgung~~mSinne des'Pensionskassengesetzes 

2 I 5 vH der Bei trnge, ., • ,< '" 
'. ,. . \,"; 

.: •. ' ; : ~.~t '. ::.' • • .". '. :' 

. , 

". ... ;. ;.: a .. ~·~"j ~.r~::;'~·, f~Lt· ·.~sj··~'-~:~j~!{; ·li·~.$ ~j.~~~ ~~ .. ~~f~.::~:,; ,_:..~~. 

.. r!sbrr~wfJ ~ L1ß ,'S ;:e.t ",' •. ~'$'~ ~ ~;;-~ÜtV.:!~;:,~7;:t.2:,!:d!>~rff~\ ~ 

.... ".- .~ ." . .' ' .. : " ,~ft~b:le.w, ,. :i:itfÜj :etk~;ß:$.' , 

, ~-. 

~ '. 

. '., 
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ABSCHNITT XI 

G e bUh ren g e set z 1957 

Das Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr. 267, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBl. Nr. 661/1989, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 20 Z 5 ist nach dem Wort Versicherungsunternehmen ein 

Beistrich zu setzen: daran anschließend sind die Worte "den 

Pensionskassen im Sinne des Pensionskassengesetzes" einzufügen. 

2. Im § 33 TP 21 Abs. 3 Z 2 sind nach dem Wort Versicherungs

unternehmen die Worte "oder Pensioriskassen im Sinne des 

Pensionskassengesetzes" einzufügen. 

I 
• 

,J. 

... !.... ~ - .. .~. 
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Abschnitt XII 

H a n d e 1 s r e c h t 1 ich e 

Übe r 9 a n 9 s b e s tim m u n 9 

Werden Anwartschaften und Leistungsverpflichtungen aus direkten 

Leistungszusagen von einem Arbeitgeber auf eine Pensionskasse 

gemäß § 48 Pensionskassengesetz übertragen, so hat die 

Pensionskasse das nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 

samt Rechnungszinsen ermittelte Deckungserfordernis vom 

Arbeitgeber zu fordern. Der Arbeitgeber hat das 

Deckungserfordernis in voller Höhe als Verbindlichkeit in die 

Bilanz einzustellen. Der Unterschiedsbetrag zwischen der in der 

Bilanz zum Zeitpunkt der Übertragung ausgewiesenen 

pensionsrückstellung und dem Deckungserfordernis kann in der 

Bilanz unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen 

werden und ist über längstens zehn Jahre gleichmäßig verteilt 

aufzulösen. Der Betrag ist im Anhang zur Bilanz zu erläutern. 

Abschnitt XIII 

I n k r a f t t r e t e n und V 0 1 1 z uq skI aus e 1 

(1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf andere 'Bundesgesetze 

verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fassung 

anzuwenden. 

(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können 

bereits von dem se~ner Kundmachung folgenden Tag an erlassen 

werden. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

1. Hinsichtlich Abschnitt I §§ 13, 27, 37 Abs. 1 und 2, 38~ 

39 und 47 sowie Abschnitt XII der Bundesminister für 

Justiz; 

2. hinsichtlich Abschnitt IV der Bundesminister für wirt-. ' .. ' 

schaftliehe Angelegenheit~ri; 
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3. hinsichtlich Abschnitt I §§ 10 Abs. 2 und 3, 11 Abs. 2 

und 42 der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister für Justiz; 

4. hinsichtlich Abschnitt I § 27 Abs. 4 der Bundesminister 

für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Arbeit und Soziales; 

5. hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 

Bundesminister für Finanzen. 

I 
J 
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: 

VOR B L A T T 

Problem: 

Die Steuerreform 1988 sieht großzügige Rahmenbedingungen für die 

Schaffung von Pensionskassen vor. 

Ziel: 

Stärkung der "zweiten Säule" der Altersvorsorge entsprechend den 

steuerrechtlichen Vorgaben. 

Lösung: 

Schaffung eines Pensionskassengesetzes, eines 

Betriebspensionsgesetzes und entsprechender abgabenrechtlicher 

Begleitmaßnahmen. 

Alternativen: 

Keine. 

/ 
Kosten: • 

Dem Bund werden mit diesem Bundesgesetz durch die Übertragung 

neuer Aufgaben in der Form der Aufsicht über die Pensionskassen 

und die dadurch notwendige Schaffung neuer Planstellen zusätzliche 

Ausgaben erwachsen. Es wird davon ausgegangen, daß im 

Planstellenbereich des BMF-Zentralleitung ein Bedarf an fünf 

zusätzlichen Planstellen ent~tehen wird. Weiters wird eine 

entsprechende EDV-technische Ausstattung erforderlich sein. 

Konformität mit EG-Recht: 

Gegeben. 
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Anlage zu § 30 PKG 

Formblatt A - Vermögensaufstellung einer Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft einer Pensionskasse 

Aktiva: 

I. Bargeld und Guthaben auf 
Schilling lautend 

1) Bargeld 

2) Sichteinlagen 

3) Termineinlagen 

4 ) Spareinlagen 

Ir. ~grgeld und ~uthaQen guf 
ausländische Währungen 
lautend 
(getrennt nach Währungen) 

• 
1) Bargeld 

• 
2) Sichteinlagen 

3) Termineinlagen 

4) Spareinlagen 

III.Schuldverschreibungen 
und Darlehen 
auf Schilling lautend 

1) Schuldverschreibungen 

2) Darlehen des Bundes und der 
Länder sowie Darlehen mit 
Bundes~ oder Landeshaftung 

3) Pfandbriefe 

Stand Abschluß
stichtag des 
Bericht jahres 

.- . . )." ;,.:~ : .. 

/ 

Stand Abschluß
stichtag des 
Vorjahres 
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4) Kommunalschuldver
schreibungen 

5) Fundierte Bankschuldver
schreibungen 

6) Hypothekarkredite 

IV. Schuldverschreibungen auf 
ausländische Währungen 
lautend 
(getrennt nach Währungen) 

V. Sonstige Wertpapiere auf 
Schilling lautend 

1) Aktien 

2) Partizipationskapital 

3) Ergänzungskapital 

4) Genußrechte 

5) Optionsrechte 

6) wandelschuldver
schreibungen 

7) Genußscheine 

VI. Sonstige Wertpapiere auf 
ausländische Währungen 
lautend 
(getr~nnt nach Währungen) 

1) Aktien 

2) Partizipationskapital 

3) Ergänzungskapital 

4) Genußrechte 

5) Optionsrechte 

- 2 -

Stand Abschluß
stichtag des 
Bericht jahres 

Stand Abschluß
stichtag des 
Vorjahres 

/ 

. 1 

' .••••• -!._. 

'-".:: .,1,. , .,: .. 

~::..-..:. -" :...:;' ._~'-~':- " ... -.. : -~ ~--': .. - ~-:=,".- .:.. .. 

. . .' 

SI ;.;~?ti ~J(i .. ~~ ~-) ::., ~.~.:~ 2:-";, 
• ; •••• 1 

j L~ .. :iJ,~.ii.9.~~,i,~_<a· ·e.t\;~··} "1.' -,: ~ 
(lfHI.:tl:ßrla~1r;rrt:;.l -

1._ •. 

.-. 

.-
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6) Wandelschuldver
schreibungen 

7) Genußscheine 

VII.Grundstücke und Gebäude 
im Inland 

VIII.Grundstücke und Gebäude 
im Ausland 

IX. Darlehen an Arbeitgeber 

X. Investmentzertifikate 
auf Schilling lautend 

XI. Investmentzertifikate 
auf ausländische 
Währungen lautend 
(getrennt nach Währungen) 

XII. Veranlagungen gemäß 
§ 25 Abs. 4 auf 
Schilling lautend 

XIII.Veranlagungen gemäß 
§ 25 Abs. 4 auf ausländi
sche Währungen lautend 
(ge~rennt nach Währungen) 

XIV.Forderungen für aus
stehende Beiträge 

1) laufende Beiträge 

2) Beiträge aus einer Über
tragung gemäß § 48 

XV. Sonst~ge Aktiva 

- 3 -

stand Abschluß
stichtag des 
Bericht jahres 

I 

Stand Abschluß
stichtag des 
Vorjahres 
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Passiva 

I. Deckungsrückstellung 

1) für Anwartschaften 
a) Arbeitgeberanteil 
b) Arbeitnehmeranteil 

2) für laufende Leistungen 
a) Arbeitgeberanteil 
b) Arbeitnehmeranteil 

11. Schwankungsrückstellung 

111. Verbindlichkeiten 

1) Verbindlichkeiten aus 
dem Ankauf von Ver
mögenswerten 

2) Sonstige 

IV. Passive Rechnungsab
grenzungsposten 

V. Sonstige Passiva 

- 4 -

Stand Abschluß
stichtag des 
Bericht jahres 

,J:: 

Stand Abschluß
stichtag 
Vorjahres 

-." ~:.- !. - :. 

-.1 

-, 

., 
I • ~ 4 

.- -.. , 
-. 
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Formblatt B - Ertragsrechnung einer Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft 

Dividenden 
Beteiligungserträge 
Zinserträge 
Aufwertungserträge Veranlagung 
Mieterträge (nach Abzug von Aufwendungen) 
Sonstige Veranlagungserträge 

Summe Veranlagungserträge 

Zins aufwand 
Kosten der Veranlagung (Depotgebühren etc.) 
Abwertungserfordernisse Veranlagung 
Sonstige Veranlagungsaufwendungen 

Veranlagungsüberschuß I 

-/+ Dotierung/Auflösung der Schwankungsrückstellung 
für Über-/Unterschreitung des rechnungsmäßigen 
Veranlagungsüberschusses 

Veranlagungsüberschuß 11 

-/+ Dotierung/Auflösung der Schwankungsrückstellung 
für versicherungsmathematische Gewinne/Verluste 

+ 
+ 

+ 

Veranlagungsüberschuß 111 

Verwaltungskosten 
Versicherungsprämien 
Leistungen des Versicherers 
Bei tragszahlungen .: '; 
Leistungen 
* Alterspensionen 
* Hinterbliebenenpensionen 
* Invaliditätspensionen 

,.j 

* Unverfallbarkeitsleistung~n und Abtind~ngen 
Auflösung der Deckungsrückstellung 
* Alterspensionen 
* 'Hinterbliebenenpenslonen " , :J " 
* Invalidi tätspensi'onen <, ' .", 
* Unverfallbarkei tsleistung'en 'Und' Abfindungen '0" 

Zuführungen zur Deckungsrückstellung (nur bei Leistungsprimat) 

-/+ 

* Arbeitgeberanteil 
* Arbeitnehrneranteil 
Sonstige Aufwendungen/Erträge 

Überschuß (= ZUführung-,'zur.'Oeckurtgsrücks'te1.'lurtg bei 
Beitragsprimat) , . ' .. ..' 

.. -: , .. ,~_> __ ",_,_ ..::.:_~~_:..:._ .:.;~~~~_~~:,- _ ":'::':A~:":.!'~ _~":~ .. ;::':""~~~1.! .. :.~:-::...~!..'.:!..:.:.::-:...:J f! 

.. _.~. 

,.IX· 
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Formblatt C - Rechenschaftsbericht gemäß § 30 

I. Erläuterungen zur Vermögensaufstellung der Veranlagungs
und Risikogemeinschaft nach Formblatt A 

11. Erläuterungen zur Ertragsrechnung der Veranlagungs- und 
Risikogemeinschaft nach Formblatt B 

111. Erläuterungen zur Schwankungsrückstellung 

.~ 

1. Höhe des Sollwertes der Schwankungsrückstellung (als 
Vomhundertsatz und betragsmäßig) 

. .: ,.,"1, 

IV. 

V. 

VI. • 

VII. 

VIII. 

2. Ausmaß der Schwankungsrückstellung 
3. Zuführung zur und Auflösung der 

Schwankungsrückstellung 
4. Auswirkungen der versicherungstechnischen Gewinne 

und Verluste auf die Schwankungsrückstellung 

Erläuterungen zur Bewertung 

1. Allgemeines 
2. Berücksichtigung erkennbarer Risiken und drohender 

Verluste sowie Vornahme notwendiger 
wertberichtigungen (§23 Abs. 2) 

Invaliditätsvorsorge 

Erläuterungen zur Führung der pensioyskonten 

Erläuterungen zur Internen Kontrolle 

Anzahl der 
- Anwartschaftsberechtigten 
- Leistungsberechtigten 

IX. Bestätigung der Übereinstimmung der Pensionskassen
verträge mit dem Pensionskassengesetz sowie mit § 3 
Betriebspensionsgesetz :, ':::;' ' 

~'. ''. ~. .. " 
_' _':" J. A~ ~ _. .. i- • ; •• 

~ >-<'~ •• ~ .< 
.;.. . ..: J'"_ 

x. Bericht des Prüfaktuars 
'. . . . 

':c.Lr:~J:JJ~ {iJi~;.;~·.i~::,J ~':... '-... 

XI. l-;;;j Be~.tä:tiguJlg',~~s,i,~~cjll,p_ßprj,i·~~}:'.~,~ü:~ C~) .c-L_;:'k~,e; 
""'- ..... ..... -. . , 

, - , 1!~~l~a~pA~il~S -
In formeller, Hinsicht_wird . .beantragt, ;.diesen.,Antragunb;~'r.-Verzicht auf 

, ,die 1. Lesung dem ' zuzuweisen. 

. , 
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.' 

E R L Ä U T E RUN GEN 

I. Allgemeiner Teil 

Das Einkommensteuer- und das Körperschaftsteuergesetz 1988 haben 

verschiedene Maßnahmen gesetzt, um die sogenannte zweite Säule der 

Altersvorsorge, die betriebliche und überbetriebliche Altersvor

sorge, zu stärken. Es handelt sich dabei um die verbesserte Ab

zugs fähigkeit von Pensionsrückstellungen, die Schaffung groß

zügiger Rahmenbedingungen für die Gründung und den Aufbau von 

Pensionskassen und die Möglichkeit, gegebene Direktzusagen auf 

eine Pensionskasse zu übertragen. 

Die organisatorischen Rahmenbedingungen für betriebliche und über

betriebliche Pensionskassen werden nun mit dem Pensions

kassengesetz - und, in arbeits- und sozialrechtlicher Hinsicht, 

mit dem Betriebspensionsgesetz - geschaffen. 

Ziel des Pensionskassengesetzes ist vor allem eine verbesserte 

rechtliche Absicherung der Anwartschafts- und Leistungsbe-
, -

rechtigten im Rahmen der betrieblichen und überbetrieblichen 

Alters~, Hinterbliebenen- und allenfalls auch Invaliditätsvor

sorge.'Oieswird dadurch erreicht, daß die einge;ahlten Beiträge 

dem zugri~f des beitragleistenden Arbeitgebers weitestgehend ent

zogen werden und zusätzlich eine exekutions- und insolvenzrecht~ 

liehe Absicherung genießen. Weiters wird auch eine erhöhte 

Mobilität der Arbeitnehmer ermöglicht. 

Der vorliegende Entwurf verfolgt die grundsätzliche Konzeption, 
. , 

daß die Pensionskassen der Aufsicht des Bundesministers für 
. . - .... 

Finanzen unterliegen und weder Banken im Sinne des Kredi.twesen-, 

gesetzes noch Unternehmen der Vertragsversicherung im'si,iIne des 

versicherungsaufsichts'gesetzes sind. Angestrebt' we.i:-d~~ w,eiters" 

'eine hohe Transparenz der pension~ka'ss~r;ge~~häft~,"~:i~~ ~~~-':, r,~ 
schrä~kung de~ behö~dii~he'~':' -,Allf~i~htSt.'ät}i'~'ke·i t~uf ,~(~iCiS n~;t~e~dige 
. ", '"'. '." _, ~(. '·,····,~ ... , .... /~:;Jc:: __ ::::'._.F:.-1 :::;'-;.r:L [1:') ; :..~'d~.:.-,,:~=; :".~::-'-'." !l~.)'·:. {/.'~ ~ ';:~~"""""i4 

Min.im~~; .~,n~,; ~~.~e ~.??,~t,7,~;;!,~;,~;~S}i~~R5P.fg;r~~T~9r~~[li,~.~f.+?l}2 d~f ~/ 1!J.:L5? 

Pensionskassen' im.5inne. einer sicheren und ~~l)t,abf~.n" ye~waJt1;l,ng •.. 

-c ,,' , ; " ;,:: ;:11:" :ll;"';~ ,e "'~:, l:~n ;'~:::i: ;;;~:::~:;;::ri;" 1 ~"·":~;',~iq~i:;;;;/, . 
.. ',,~~. ~~.~.:;~;:j~,:1:~~;~~l?;12'~~~~t~~;·~··· 
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Das Pensionskassengesetz soll gleichzeitig mit dem Betriebs

pensionsgesetz und den erforderlichen steuerlichen Begleitmaß

nahmen in Kraft treten. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung für die Pensions

kassen gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 5 ("Bankwesen") und 

Art. 10 Abs. 1 Z 11 ("Vertragsversicherungswesen") B-VG, weil der 

Inhalt des vorliegenden Gesetzes materiell sowohl dem Bank- als 

auch dem Versicherungswesen zuzuordnen ist. 

II. Besonderer Teil 

Zu Abschnitt I 

Zu § 1: 

Abs. 1: Die Berechtigung, Pensionskassengeschäfte zu betreiben, 
steht ausschließlich Pensionskassen im Sinne des Pensionskassen

gesetzes zu. 

Abs ~ '2: wes~nsJlle'rkmai der Al tersversorgung'ist die Zusage lebens

lang z{lgewährender' Pensionen an 'die Anw~rts'~ha'ftsberechtigten ,. und 

die Erbririgung 1ebensla~g z~ g~wä:hrender~eistu'ngen'~ Im c~alle der 

Hinterbllebenenveisorg'ung wird die Lebenslä~glichkei t der zu' ge· ... 
':- ~.,... ..... -:. I . ': .' .".' . .- ": ,," _.' _ ", :' •• ~ ~ _ • _. . _ • ..,'. .'-

währenden 'Leistungerider übl'Iche '~all 'sein; "d.enk.~ar s~nci jedoch 
." ~ - -'. . • ; '. < " 

auch FiÜie ,bei denen 'die Leistungenbe'ispielsweise auf' Grund der 

wie;dEirv:e'rheir~turig 'eines tÜnt~rblieben;n'E~~gä'tten' "o:i~'r :~i'n~r:: '.: 
(:, ;:~i';~:-;". ~.'>~ ••• ", - "'" .~. .~- •• ' .'. .:: .:4-: . .!. : .• ;\~.;,_". \_ .. ,"~":,~">:~:":! .~lC :'\, :; .. <>: ,-

hinterbliebenen Ehegattin, der Beendigung derAusbildung,~inter-
• ..", • "'. • • __ j" ':--t> ~ :'. ,' .•• ': " :' "~. -. . ~.." ~..' '. • 

bliebener Kinder die Leistungen auch eingestellt werden können.· 

Bei der Invaliditätsversorgung sind die Leistungen zwingend auf 
Dau'er der; Invalidi tät" '~u erbr·ingen.'· " .. <' " ..... ;' ;,~.~ " 

'-." ':: .:~ ... ,"' "'.': • ~ ".'. ,.:! ~~'.*~~.':', .- •. " :-;,~.). :'::'::.: .• ,.:.~;;~~' '.' '", .:.: "', <..: ... ~-~ ..... ~,~ .~.,. 
Abs. 3 : 'Die' Beschränkung auf' das' Pensionskassengeschä~t bezweckt, 

___ .~, .' -:-'~' ·_':I.~1--; .'.:,:' -:. ' . > ~ .' c; . " ,- t,f.':: ."~':.::~ : ..... "' '".~" ~' .... ~.;t" ... : .. ~~.r:·r;::':~3. : 

deri"Aussc:hluß vori R'isiken, die mit der Zielsetzu'ng der vorliegen-;- , 
.~~ .. _-.•. ,~ .. , .::.~;::.-: i. \t':, _. ; .. j-~f~ti:~.: ," .. -:: ... ;.,~;Jl_. ,.".-.~ ... <~\, -·-:,·t· ,~g'fi:i[ ;·.~·~;-(~i>C'.:·l·~~ " .,.~ .. < .. _ .,:,-:~_'-~~< ... =~;,;:,~;;,,~: . 

den' 'Pensionskassenregelung , der S'icherung der Al ters-, und Hinter:-:,' 
~~ .... ,. '.~ '1 r t-; -4 r~ ~;:_ r,.-" :~~~f"":J ·~~j~;t~)"'l.:r 2!:'~ _~.; .. /1 ;:.::~'.~::. L B .. ,:::"S.~ j.~.2,~J::E>.j :J:3_tt:: :~:,: .. :.~.; ;".~~,:: .. l:_~~r~~~i!t:J· ~. b~; ::r'~" '-, 

bliehenenversorgung' der Arbeitnehmer, unvereinbar erscheInen. Dies.' 
...... '~! .. "... _ .. (:~ ;"~n·-· - ';"'1[-' -", ." .... ,. [.>"-.n, ""'- i-."?",t'" n~'t; ...... ~ ,,,:,,1,..,, '~~"'iJ '-"/J "~<-'\'':~4- ~.:-.~ 1"~'" .·.,:--:.i.!':l- ,.".~ ... ~;'1( .. '1.:_ -_ ....... 

bedeu tet~ :d~tf' dl'ec; TätlgJte'i t' ~~it'pens'fo-nsk~~s~e~~'rieben" ·'fer·'. E'~-<~~'.},·:·:: 
9':':\ J r'~JS;~ :1·Cl~ .. ~~ert-: 3: ~j ~S :.;-: 1.~f!i.~::.f .. :~ .~,~:.j'.;,;::' t M, =:; '.f..<~ 1.·,(~ A' fl~tin'~~l; ~)~~:1~~'·r:.~~\.~):t ~<:~:; ;"I?~lt"5~~' f1~l?~~j~·t)".t~. '~~"',:;" 

'., 'bringung von LeIstungen an ihre Lel.stl:lngsbe~~cJltigten aufdl.e;B,~~ '~.,;'. 
-: ::, .'" .. '. ".' .::·~)b rn::r}, ~·&r::·t ~·ßr~-:!:~·: . ~5\t)'Cli3-:;tf~'(laft~.j ar)·lt. .. <3a$l~~·~'"~l?-~Jjm~··~··:8ktl/~::,:J~J,rv/~:~~1t~t.:q;:~·:l- ':;·:c:····):·: 
, ratung '1m Berelch der betrieblichen Pensions, orge.sow.'J.e d.i~;,:':. (.-:c. 

" " ,,' .d~~Yt§lot~kass .' lf3c:"l~~llie " ;;~~~r;;~~~G"v~~~3" 
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Pensionskassen und die unmittelbar mit diesen Aufgaben zusammen

hängenden Tätigkeiten beschränkt bleibt. 

Abs. 4: Der Betrieb des Lebensversicherungsgeschäftes in Form 

einer Gruppenrentenversicherung ist inhaltlich dem Pensionskassen

geschäft ähnlich. Insoweit Versicherungen dieses Geschäfte auf 

Grund einer entsprechenden Konzession nach dem VAG betreiben, sind 

sie daher - mit Ausnahme des Schutzes der Bezeichnung "Pensions

kasse", die Pensionskassen vorbehalten bleibt - vom Anwendungsbe

reich des Pensionskassengesetzes ausgenommen. 

Zu § 2: 

Abs. 1 stellt das Ziel und die Rahmenbedingungen für die Pensions

kassen beim Betrieb ihrer Geschäfte auf; diese gelten auch für das 

Eigenkapital der Pensionskassen. Ergänzt wird dies durch Abs. 2, 

der eine Haftung des Eigenkapitals der Pensionskasse und damit der 

Pensionskasse selbst für einen gewissen Mindestveranlagungserfolg 

normiert. 

Zu § 3: 

"Anwartschafts- und Leistungsberechtigte eines Arbeitgebers" be

deutet:, daß diese nur 'auf 'Gt:unci'e'i~es mit dem Arbei tgeiber 

bestehen4en oder ehemals best'ehenden" Arbe i tsverh~l1:ni5s'es 
. " ~ . . . :. .', . . . T _.' . _. " ~. "'7:-', _ . _ " 

anwartschafts~ oder leistungsberechtigt sein können. Die 

Einschränkung der zuläss'.{gen Aktr~'n~rwerb~~ ~iri~r',bkfii:eblichen 
Pensionskasse soll ihre"Eigenart als "betriebliche" Pensionskasse 

sicherstellen. 

Ahs. 3 stellt einem solchen eInzigen Arbei t~{eber' für" den 'Zweck der 
. . . ~ - .',' '-. ·'-'·'i·~·.::~ ':' ',' ~', " - ;':~ _0.· ...... 

Definition der betriebliche Perisionskasse mehrere Arbeitnehmer, 
. . 

die zu ei~em (einzigen) Konzern geh6re~, ~lei6h. 
:.!. ' 

Zu § 5: 
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Zu § 6: 

Als einzig zulässige Rechtsform für den Betrieb einer Pensions

kasse ist die Aktiengesellschaft vorgesehen, weil bei dieser 

Rechtsform die Organisationsstruktur und die Eigen

kapitalaufbringungsmöglichkeiten am besten durchgebildet sind. 

Zu § 7: 

Abs. 1: Zweck der Eigenkapitalvorschrift ist primär die Sicherung 

der Ansprüche der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten sowie 

der Funktionsfähigkeit der Pensionskassen. Die Ausnahmen von der 

1 vH-Mindestgrenze finden ihre Begründung darin, daß in den ange

führten Fällen in dem genannten Ausmaß keine Risiken für die 

Pensionskassen bestehen. 

Abs. 2: Besondere Bedeutung kommt dem Eigenkapital einer Pensions

kasse auch im Hinblick aut § 2 Abs. 2 zu, der eine Hattung für 
einen Mindestveranlagungserfolg anordnet. Für überbetriebliche 

Pensionskassen, bei denen die Anzahl der Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten prinzipiell nach oben offen ist, werden des

halb im Sinne einer ~Einstiegsschranke" bereits bei Gründung bar 

eingezahlte 70 Mio. S als Grundkapital verlangt. Für betriebliche 

Pensionskassen ist angesichts" der Beschränkung auf (nur) ~in bei

tragleis~endes Unternehmen bzw. eineIl Konzern - 9bgesehen vom 

relativen Mindesteigenkapital - nur das im Aktiengesetz vor~e

sehene MindestgrU:ndk~pital'erfo~derlich. 
, • ~ ~ :" . .' • <. ':: '. ."."' I . ,-

Abs. 3: Eine tlNachschußpflicht" liegt dann vor, wenn sich der __ 

Arbeitgeber bei leistungsorientierten Zusagen verpflich~e~,c ~ll

fällige kapitalmäßige Deckungslücken ~ abgesehen :yom ~all des § 2 

Abs. 2 - durch entsprechenden Nachschuß von_Geldleis~ungen an die 
. .. ~ 

Pensionskasse zu schließen. 
.:" ". 

Zu den §§ 8 bis 11: 

Der _~e~:rieJ;> d,~~ p~n~!op'~~~~!f~l}g~~fhi:if1;:~.?i_!,?t;." .~s):nz~,f?c~iionsPJI._~c~~fg· ' 
~ :.~ "-"_ • _.~" .~~_ ... _.'~ ~>,''''~.' _<~~. · ... l~._"..s~" ... ';~"'-~"_"'-'_~'~""''''' l",,-,.-, ",,,,~.,_~,,-w..... .""-' -~;' ~ .. - -'. , 

Die Konz~.ssJ.c~m~eFt~ifu~g. ~b~~s()~i~., Q~:t;' ~c;;>nz~ssip'~sen!-z\lg 1-_sin~:."yom 
.:,~. :-::'}! ..... ; .... " .. ; :-:0": ~Z :::.~ 1..)1_ t .;~,~ .lj i.,,t j., f~ -I y,J ....i n .,)'9 .... !!1.-,...I. e: ~~ u ~ .,;:,'4- ~",~ . __ :..t:1 ~_."...J : ..... "':' - <"" ,.", ,~~ '':"' .~ _.; .... ~, 

BU~~IZi~~2,f~ii~n~~~,,:~.~·n~~~eR9XZ3z~grr!}~~R.!. RMr~~;{B:r~EI~nw.P9~~H6!7fa,?·· 
i~~:-:teE52~~fft~~g-~gegf1b~a:?ti~(:f~~~x~~bb~~~~5tInßK~H-,~e~.~!oll~~e~?:~bIl0~ . 
stimmungen. des Kredi . . 

.--
- . 
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§ 7 Z 4: Da bei Konzessionserteilung noch keine Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten vorhanden sein können, ist darauf abzu

stellen, daß die Pensionskasse für mindestens 1.000 Anwartschafts

und Leistungsberechtigte bestimmt ist. Dies hat der Konzessions

werber glaubhaft zu machen wie bspw. durch entsprechende Vorver

träge oder Beitrittsabsichtserklärungen von Unternehmen. Abge

sichert wird die Einhaltung dieser Bestimmung durch § 10 Abs. 1 

Z 2. 

§ 9 Z 10: Zur Gründung einer betrieblichen Pensionskasse ist nach 

dem Betriebspensionsgesetz jedenfalls der Abschluß einer Betriebs

vereinbarung erforderlich. Nicht vom Betriebsrat Vertretene können 
durch eine Vereinbarung gemäß Vertragsmuster beitreten. 

§ 11 Abs. 1 Z 4: Als Umwandlung kommt nur die verschmelzende Um

wandlung auf eine andere Pensionskasse nach den Bestimmungen des 
Umwandlungsgesetzes in Frage. 

Zu § 12: 

Abs. 1: Das grundsätzlich gemeinschaftliche Tragen der ver

sicherungstechnischen Risiken (z.B. Langlebigkeitsrisiko und, 

falls vereinbart, Invaliditätsrisiko) und der Veranlagungsrisiken 

(mit Ausnahme der Bestimmung des Abs. 2) soll eine möglichst 

kostengünstige Verwaltung der Pensionskassen ermöglichen. So 

lassen' sich auf Grund dieser Regelung die Versic?erungsnotwendig-
• keiten gemäß § 20, die zu einer Erhöhung der:Kosten der Pensions-

kasse führen, möglichst gering halten. 

Nicht gemeinschaftlich zu ,tragen sind jedoch jene Risiken im Falle 

von leistungsorientierten Zusagen, die sich beispielsweise aus 

Änderungen der Gehaltsstruktur ergeben. 

Abs. 2: Hiemit soll Pensionskassen ab einer bestimmten Mindest

größe die Möglichkeit eingeräumt werden, verschiedene .Veran

lagungsmodelle mit unterschiedlichem Risikocharakter anzubieten~ 

Die Anwartschafts- und Leistungsberechtigtert ..:und ~die " bei trag- , C.' 

leistenden Arbeitgeper sollen so die Möglichkeit erhalten, 

z~ischen unterschiedliGhenYeranlagungsa~geboten zu wählen. Aller-

dings .. is1=- ßi,e J~lldung e~nerges_ondertenIVeranlagungs"7; und; ".,' 

R+sfk<?geß!~~nschaf't I:1.ur i::dann.zul.äs.sig I,; .wenn, nicht :::nur(diese 1\.0 !...i~j';. 

s9Ilc!~rI!s~~~~(ft~e_:-.soll~t,;!in.o_ch f:.in;-.iqe~u~en_sionskasse,~bes.tehende(n)jf~:i~:; 
.. , $lbna·~.:1s~' .~~QßaiJ~~(~ !a;r~E:q _~.1:l.f1_1~~1 ~O" :.~) ~/ . 

, ·-(~/;i..·;': i:~:/~ . " : ·;c~ ~~::~~ 'c,' ,:.:.: . ,: ·:f.;::f'; ~~;j~1;(i·:~j.,,:;~fI·?(+/·:(r;'~~~*}; 
:-,. • ',. .... -,->~~ 5·- :'--:.,,",(> ',':: 
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mindestens für 1 000 Anwartschafts- und Leistungsberechtigte 

geführt wird bzw. geführt werden. 

Zu § 13: 

Dieser Paragraph enthält Schutzvorschriften für die den Veran

lagungs- und Risikogemeinschaften zuzuordnenden Vermögenswerte in 

exekutions- und insolvenzrechtlicher Hinsicht. Vorlage hiefür war 
§ 8 Beteiligungsfondsgesetz. 

Zu § 14: 

.' .-

Ein Verstoß gegen Abs. 1 erster Satz und Abs. 3 bewirkt die 
Nichtigkeit des Geschäftes. Die Ausnahme des Abs. 1 zweiter Satz 

soll sanierungen von Gebäuden ermöglichen. Jedenfalls aber muß 

sich in so einem Fall die Belastung auf jenes Grundstück bzw. 

Gebäude beziehen, das tatsächlich verbessert oder saniert wird. 

Bei Kurssicherungsgeschäften gemäß Abs. 2 ist der Zusammenhang mit 

dem Grundgeschäft unerläßlich. 

Zu § 15: 

Abs. 1: Der Pensionskassenvertrag ist die Rechtsgrundlage für die 

Ansprüche.der Anwartschafts- und Leistungsberech~igten gegenüber 
a 

der_Pensionskasse.~Ermußauf einer 'zwischen dem beitragleistehden 

Arbeitgeber und den Anwartschafts-.:'undLeistüngsherechtigten ahge

schlossenen Betriebsvereinbarung bzw~ ,:einer' Vereinbarung: gemäß~ 

Vertragsmuster ,beru)1en: Weiters 'iregel t der, Pensionskassenvertrag 

die Beziehungen zwischen Pensionskasse und beitr~gleistenden 

Arbeitgeber. Rechtlich ist der Pensionskassenvertrag ein Vertrag 
zu °Gunsten ··Dritter;'~~ .. ~ . :._--i." ::.~'; ~ ~ . .-: -~. ."'~.:.' ; 

Es können ,gemäß)§ '48 ;auch die:Ansprüche 'bzw ~··,die " damit verbundene 

Deckungsrijckstellun~~von~Pensioni~ten~und3~u~g~sGhiedenen~l 'G~, 

Mi'tarbeitern ~übertrageri ;;we'rden .".dal?f!:J.:t~..':ed·bh,L' ;~,J '1 E;r( _ ;~;.3·.";·i'1~·~ ,,1'::::~ 

Abs. 3: :'Di9 ,EArt· der ";Zusage ~'karin bei t'rags6rierltiert:::oder'leistungs-
- ::or ientiert iseln. :Be'.itragso·rn~ntfe·r:t:ej ;~pens!rdris-ztis;agen:tsind;ciadti~ch 
g~kennzeiChnet;'tqaifdi'e ~,Höhe·'tlerrelati~f enä~rf Beltr~qe€be-s€i'r;lß1t:t'.fse:··' 

• •• • • ,. -~' - "- < •• ,," 

und daß ~ich :die ~HönE7' derh~PeJi·Si:oriE:{le1.Stlfn.:g :faus ;.7j' d~r;:~~~r]~e'Ir\t:'urt 

bi~r1~wiHi!ehEtJion~ ant'r:i;ttl('annetianunl~ 
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Pensionsleistung fest; aus dieser Festsetzung errechnet sich die 

notwendige Höhe der laufenden Beiträge. 

Abs. 4: Der Bundesminister für Finanzen als Aufsichtsbehörde über 

die Pensionskassen kann zwar im Rahmen der gesetzlichen Möglich

keiten Einfluß auf die Pensionskassen, nicht aber auf die bei

tragleistenden Arbeitgeber und auf die Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten nehmen. Um daher eine Verbesserung fehler

hafter Pensionskassenverträge (sei es auf Grund eines Verstoßes 

gegen Abs. 3 oder gegen § 3 BPG) auch faktisch ermöglichen zu 

können, tritt bei einem fehlerhaften pensionskassenvertrag im 

Falle, daß nicht dem Verbesserungsauftrag binnen Frist nachge

kommen wird, die Nichtigkeit ex tunc ein. 

Zu § 16: 

Der Arbeitgeber hat die zu überweisenden Arbeitnehmerbeiträge 

direkt vom Lohn oder vom Gehalt abzuziehen; dies erleichtert die 

Verwaltung für die Pensionskasse wesentlich. 

Zu § 17: 

Die Abs. 1 und 2 dienen der Sicherung der Ansprüche der Anwart

schafts- und LeistungsbereChtigten. Die Festsetzung einer gesetz

lichen' Mindesthöhe von 95 vH soll Kündigungen (b~w. bei .. 
mangelnder performance einer Pensionskasse) auch in praxi 

ermöglichen. 

Zu den §§ 18 und 19: 

Diese Bestimmungen ~ienen einerseits der erforderli~hen Erfassung 

sämtlicher n~twendiger Daten über die Anwartschafts::-und 

Leistungsbere<?htigten durch die. Pensionskassen; andere.rseits ... 

sollen sie diesen die für s~e wichtigsten ~!1t9rmat,io~en liefern .. , 

-~ :.,. ,""-' ". ~"' 

Angesi.chts dero. :z:entralen:;Bedeutung ,des Ge!3~h~~~~plan~J;f.ü~,:)die::;;:d vj: . 
, • .i,.._ ~ ~ ... >\-..:, .. ~ \ ,,-._~ .;. .... '.~ .~; ... -~.",".~ "-"; -" .... ' ... :,-,,,,,* ~.;."'~-"~, ". ". "'.. ." . "..: • " '" •. 

. . Pr7;H~ t;~9~~~~~~ f;!S ~ .L~~~~ ~,~~~}..! ~ !9H~9 ffg~E~h.:d~q'3~~!}?~~ßl,illj.s~~;r "tü~~.~\j:A.<); ,.: 
' .. ; Finanzen ,: sowohl. bei Erstellung a~~·ssHgh·. p'Ej!kd~~nf!~r~I)g~~~'s~G~i:'.J>·'·1:;{.;;}{): 

:' . - ." ,,,":. -::'_"'.,,'~.,;~. ":,:'._.' ""' :-,- _,_. ',:_;','; "'.,-,,' .':'. -.:". ;..-';.- :". -•. -",.':;",-:> >.:'-';,;i~T_'::') ,~_:';';' '.: ~ .. _''''-. ~:>:-,~:{:::,~,'7~ ~':' '-~ . 

. . , schäftsplc:ins. n~ch.v9rher1gerBes·tät1gung"duich,.denr·;Prüfaktu~I:i;.v ' 
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gesehen. Über Versicherungen hat die Pensionskasse nur diejenigen 

versicherungstechnischen Risiken abzudecken, die sie nicht selbst 

tragen kann. Der Geschäftsplan kann aus mehreren Abteilungen be

stehen, so daß unabhängig vom Angebot sowohl leistungs- als auch 

beitragsorientierter Zusagen oder von der Bildung einer oder 

mehrer Veranlagungs- und Risikogemeinschaften jedenfalls nur ein 

Geschäftsplan zu erstellen ist. 

Zu § 21: 

Der Prüfaktuar ist ein externes prüfungsorgan der Pensionskasse, 

das nicht der Pensionskasse angehören und von dieser in keinem 

Fall abhängig sein darf. Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 sollen 
seine Unabhängigkeit gegenüber der Pensionskasse gewährleisten. 

Hinsichtlich Abs. 4 Z 1 hat die Überprüfung in bezug auf ver

sicherungsmathematische Belange zu erfolgen. 

Zu den §§ 23 und 24: 

Grundsätzlich ist anzustreben, daß die Veranlagungserfolge bei 

beitragsorientierten Zusagen den Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten in Form höherer Pensionen, bei leistungs

orient'ierten Zusagen den beitragleistenden Arbei tgeberri sowie" de'n 
i . . . 

allenfal\s beitrag).eistenden Arbeitnehmern in Foprlied.rigerer, 

Beiträge zugute kommen. Daher sieht § 23 im wesentlicheri das 

Tageswertprinzip vor. Um die Ausschüttung nicht realisIerter 

Gewinne zu vermeiden, wurde eine höhenmäßig begienzte Schwankungs

rückstellung vorgesehen, der höhere als die ge~chäftsp'lanmäßig 
vorgesehenen rechnungsmäßigen Überschüsse zunächst zugeführt 
werden~' ,In: der- Folge' werd€m" die:' den' Sollwert der' schwimkilIlgsfijck~ 

stellung ijberst~lgEÜ'lde'h )Vermögenswerte jährlich 'z'U : EÜnem 'zehrit~l . 

aUfgelöst;'und: den Konten'~der Anwartscha1ts- und" L~tstungs'be"':" 
rechttgtEm ':glitge'sChi:1eberr: • S6l1 tem'"al i erd'i'ngs 'B.ie"" vorg~s~hene~: '~1'~_ 
rechnungsmäßigen Über'schüsse nicht erreicht' werde'n, >~o ist' die 

·' . 

. ....: .' .. ';' . '.- '. . -,. . ;l f\ ..... ", ":1':-' .1';":- ,:' . 

Schwankungsrückstellungim Ausmaß dieses,Fehlbetrages sofort_'au'f;;"'~,,:<,' 
" "',', '. ~: ~:.<~'J>.::' .. : . 

zulösen. Die' Schwankungsrückstellung erfülltdamfta.uch:eine:ge~_; ", 
wiss~:i~',GlättÜfig~fünk~ion~'~/: aälii.it:;sou'ateaAnwä~t~qfi~ff!§h;:~'~i,~f~~~i\;::~;>i}\: 
aliein'::di: - ..... ' . .'-, .. ". tirgt:~ni:lm1?N6:tßtäl:f~ '. ';. . ,-...,., . . ·-.Ce 

365/A XVII. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)62 von 74

www.parlament.gv.at



... -. .' 
- 9 -

Zu § 25: 

Der Katalog des Abs. 2 soll eine Gestaltung des Portefeuilles der 

einzelnen Veranlagungs- und Risikogemeinschaften in der Richtung 

mit sich bringen, daß unter Beachtung der Grundsätze des § 2 

Abs. 1 den Pensionskassen die im Zusammenhang mit der möglichen 

Bildung mehrer Veranlagungs- und Risikogemeinschaften die Möglich

keit bleibt, verschiedene Veranlagungsmodelle anzubieten, die 

unterschiedliche Risikopräferenzen der beitragleistenden Arbeit

geber sowie der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten ent

sprechen. 

Abs. 1 Z 4 stellt darauf ab, daß die Grundstücke und Gebäude er

tragbringend sind. Dieses Kriterium wird nicht be~ vorüber

gehender, wohl aber bei dauernder Ertraglosigkeit verletzt werden. 

Abs. 1 Z 5: Im Rahmen einer Übertragung gemäß § 48 auftretende 

Forderungen der Pensionskasse an einen Arbeitgeber werden von 

dieser Bestimmung nicht erfaßt. 

Abs. 2 Z 7: Die Zusammenrechnungsvorschriften, die eine 

Kumulierung des wirtschaftlichen Risikos hintanhalten sollen, 

wurden § 20 Abs. 3 Z 4 Investmentfondsgesetz nachgebildet. 

Abs. 3: Die Einhaltung der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 bedeutet, 

daß das Gesamtportefeuille bei Durchrechnung der dem Miteigentum 

entsp~echenden Anteile am Fondsvolumen im Zusammenhang mit der 

sonstigeq zusammensetzung der Vermögens der verarllagungs- und 

Risikogemeinschaft sowohl in der Zusammensetzung den Vorschriften 

der vorgenannten Absätze entspricht; zur zumindest teilweisen 

Erleichterung der Durchrechnung dient die Zurechnungsbestimmung. 

Die Bestimmung, daß den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 

keine Kostennachteile entstehen dürfen, soll den Aufbau einer 

Kostenpyramide zu ihren Lasten hintanhalten. 

Abs •. 4: Diese Bestimmung soll es besonders kleineren Pensions

kassen ermöglichen, auch mangels eigener Expertise (indirekte) ,.er

tragbringende Veranlagungen in Grunds.tücken ~und .. Gebäuden vorzu-

nehmen. .. , . ," 

,'. :L; 

Zu § 27: " ~'. -r ~ .-( ~.' _ • 
•• 'j '_._o,t'> , ," 

Die Bestimmungen über den Aufsichtsrat in Pensionskassensollen . 'c' 

sicherstellen, daß die Anwartschafts;" undLeistu~gsbereCh1:i~teri..'.~J:::;c<;~:,~;,:', 
dort eine angemessene Vertretung h~ben> FÜr. l>~f~iebii~hEn~eri~i9;ri~}·:2;;~~~~· 

. ~ '.,' ~; ~(;:;~t~·:,:?~ {':~;:;-~ V~~,;~lt ~;}\ "{l:~~!?~~~J;~~~~i~ i};1;>~';i.'~:f$"~0~~}Y 
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kassen soll dies zusätzlich auch für den bzw. die beitragleisten

den Arbeitgeber erreicht werden. Aus Abs. 5 folgt, daß in Haupt

versammlungen von Pensionskassen zwei verschiedene Wahlvorgänge 

für die Wahl der Mitglieder des Aufsichtsrates mit verschiedenen 

Wahlberechtigten stattzufinden haben. 

Zu § 28: 

Das Institut des Beratungsausschusses für jede Veranlagungs- und 

Risikogemeinschaft - vorbehaltlich anderer satzungsmäßiger 

Regelungen - soll den Anwartschafts- und Leistungsberechtigten 

eine laufende Information sowie die Erstattung von Vorschlägen er

möglichen. Dieses Organ entbindet den Vorstand der Pensionskasse 

jedoch nicht von seiner Verantwortung im Sinne des Aktiengesetzes, 

we~l der Beratungsausschuß nur eine beratende Funktion ausübt. 

Zu § 29: 

Angesichts des Umstandes, daß sowohl.die beitragleistenden Arbeit

geber als auch die Anwartschafts- und Leistcingsbeiechtigten un

mittelbares Interesse am Erfolg derPensionskasse haben, bekommen 

sie im Rahmen der Hauptversammlung ein Informationsrecht zuge

standen. 

• .1 

Zu § 30: 
.:. . 

"-Beim Betrieb von pensionskassengeschäftenist die Gestion der 

·Pensionskassen vor allem im Hinblick auf die ihr verwalteten 

Pensionskassenbeiträge von Interesse; ~er Jahresabschlußbesitzt 

hiefür hiefür keine -ausreichende Aussagekraft~ Deshalb ~urden für 

den Jahresabschluß der Pensionskas~e~- soweit er:dieVeranlagungs-

'und Risikogemeinschaftenbetrifft'-'~eigene ,Formblätter geschaffen •. 

Zusätzlich hatdiePensionskasse eigene:R~cherischaftsberichte~~für" 
die Veranlagungs- und Risikogemeinschaften- gemäß .Abs. 3zu'~'erstel~ 
len, die in jedem Fall dem Aufsichtsrat der Pensions kasse als 

Kontrollorgan zu übermitteln sind. 

T. 

. . 
c_ 

~ ,- . 
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Zu § 31: 

Auf Grund der Bedeutung des Abschlußprüfers wurden nach Vorbild 

des Kreditwesengesetzes Ausschließungsgründe für diesen normiert, 

um die erforderliche fachliche Qualifikation und personelle Unab

hängigkeit gegenüber der Pensionskasse sicherzustellen. 

Zu § 33: 

Aufsichtsbehörde ist in erster und letzter Instanz der Bundes

minister für Finanzen. Um Funktionsstörungen im Pensi~nskassen

wesen vorzubeugen und die Interessen der Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten zu wahren, hat er durch seine Aufsicht dafür 

zu sorgen, daß die Pensionskassen die gesetzlichen Vorschriften 

beachten. Er kann diese Aufgabe nur erfüllen, wenn ihm die er

forderlichen Informations- und Eingriffsmöglichkeiten zur Ver

fügung stehen. Um aber den Verwaltungsaufwand in Grenzen zu 

halten, wurden die bewilligungspflichtigen Tatbestände auf das er

forderliche Minimum beschränkt. 

Die Bestimmungen der Abs. 3 und 4 wurden nach dem Vorbild des 

Kreditwesengesetzes gestaltet. 

Abs. 5: Verwaltungsstrafen dürften im vorliegenden Bereich weder 

eine spezial- noch eine generalpräventiveWirkung haben. Es wurde 

daher d'em Bundesminister für Finanzen die'Möglich,eit eingeräumt,: 
, . 

mlttels Zwangsstrafen sowie d~r Möglichkeit der Untersagung der 

Geschäftsführung durch Geschäftsleiter.seine AUfsichtstätigkeit .~ 

möglichst praxisnahe durchführen zu können •. Letzte Konsequenz wäre 

der Konzessionsentzug, wobei hier gleichzeitig gemäß § 41 vorzu

gehen wäre. 

Zu § 35: 

Angesichts d~r langfristig. zu erwartenden •. Bedeutung der.-:: . 

Pensionskassen wird ein ext~rnes Gremiu~<von Fac~leuten ~~i:. 

geschaffen, das den Bundesminister für ;·Finanzen in, allen Ange

legenheiten des Pensionskassenwesens beraten soll. 
" ~. "\ -:- > • 

"_ 1" ~;,4'" 
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Zu § 36: 

Die vorgeschriebenen Anzeigen sollen die Aufsichtsbehörde über 
wesentliche Veränderungen und Vorgänge in der Pensionskasse unter

richten. 

Zu den §§ 37 bis 39: 

Die insolvenzrechtlichen Bestimmungen wurden im wesentlichen - so

weit heranziehbar - dem 5. Hauptstück des Versicherungsaufsichts
gesetzes nachgebildet. 

Zu § 40: 

Die vorliegenden Tatbestände sind für die Belange der Anwart

schafts- und Leistungsberechtigten von so eminenter Bedeutung, daß 

die ansonsten geltenden gesellschaftsrechtlichen Beschlüsse zu 

ihrer Wirksamkeit der Bewilligung durch den Bundesminister für 

Finanzen bedürfen. .{ . I ' 

Zu § 41: :: ' 

;, . ,-, ~ ' .. . ". ,:" 

Die voz:liegende Bestimmung ermöglichtes dem ~,Bundesminister für 
• Finanzel! ,~uCh ,in wirtschaftlicher, Hinsicht i ;bei Wjlhrung der, ;, ", 

Interessen der Anwartschafts-- ~'und LeistUngsberechtigten einer' 
Pensionskasse [die ,Konzessioll":ZU "entzi'eh'eni' Die Anordillin'g:der1Ge;.,,:c', 

samtrechtsnachfolge -gemäß :Abs. :..3 istwe"seritlich;,üm"au'chb~:i'p";.<i·m 
Falle' ,einer ':;Kündigung,des:; Pellsionskass'e'nvertr'ages durch 'die :: 

Pensionskasse die Rechte der Anwartschafts- und 

Leistungsberechtigten in Verbindung mit § 17 Abs. 2 wahren zu 

können. Die Bestimmung des Abs. 4 stellt für den Bundesminister 
, , ' 

fUr Finanzen die ultima ratio zur Wahrung der Interessen det An-
wartschafts ~ ",und 1 'Leis'tu'ngsberecht'i'gten: dar:~ 3we"hrf 'sortst"! fnf '::' ::::,11 1;:'" 

Konzessionsentzugsf'all'j'oderJ-lm"'KonkurS:fä]:I~~r ~pe'ri,siiiIis'kassEf']d:rlne 
andereI\ I.,Mögllchkei ten::be-st"E!h'en't ':t9jalAJ,nrii9bij~a,:.,,;~', esb > Z'I;;)::' :r,~~';';' 3:,:[ . 

• 11QG ns;:tl:a:s:q an~ag~~1j~~as;>{ano.1.i!I~~isg, ,~nbf".o L.f:rl.!18~'~1J 

., 
.-, 

.. '. ' ". ~, ~ 

Zu S 43: 
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oder Unternehmen, die nicht eine Konzession zum Betrieb des 

Pensionskassengeschäftes besitzen, mißbräuchlich tätig werden 

könnten, wurde in S 46 Abs. 1 hiefür ein eigener Verwaltungs
straftatbestand geschaffen. 

Zu § 44: 

Diese Bestimmung wurde nach dem Vorbild des S 17 Investment
fondsgesetz konzipiert. 

Zu § 45: 

Dieser entspricht § 32 Kreditwesengesetz. 

Zu § 46: 

Eigene Verwaltungsstraftatbestände wurden nur für die Bestimmungen 

geschaffen, die nicht von Pensionskassen, sondern von Dritten 

verletzt werden können. Für Pensionskassen ist das Zwangsstrafver

fahren gemäß § 33 Abs. 5 vorgesehen •. 

Zu § 47: 

Diese 'Bestimmung korrespondiert mit § 34 Abs. 2 und 3 Kredit
/ 

wesenges~tz . 

. ".,", 

Zu § 48: .' 

Wenn bestehende Pensionszusagenauf Pensionskassen übertragen 

werden, so d~rf hiefür längstens" ~in Zeitraum von zehn Jahren. in 
."r '. t ," ',~ ". • . ; '\ -:, :,: .J, ~. - . - ... l. :C. ... .: .' , .: _,', 

Anspruch genommen .werden. Die, Ausfallshaftung des. übertragenden. 
• • •••••• ~." - ," ::.' < ••• ; ~. ": •••• :. ' •••• ~, .' ;':.'-:. ': .- •• "... -

Arbeitgebers ist für die ordnungsgemäße Gestion der Pensionskasse 

erforderlich. 

Zu § 49: 

Durch das vorliegende Bundesgesetz werden drEü ,bestehende betrieb':" 

liehe Pensionskassen in der Rechtform von versfcherungsvereinen 
'.' '.' . 
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Voraussetzungen des EStG 1988 und des KStG 1988 entspricht und 

eine Konzession zum Betrieb der Lebensversicherung, eingeschränkt 
auf Rentenversicherung auf betrieblicher Grundlage, besitzt. Oie -

entsprechend der Größe dieser Versicherungsvereine unterschiedlich 

gestalteten - eingeräumten Übergangs fristen sollen ihnen Zeit 

geben, sich an die neuen gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. 

Zu Abschnitt 11 

Hiemit werden die Pensionskassen aus dem Geltungsbereich des 
Kreditwesengesetzes, soweit sie Bankgeschäfte betreiben, die zu 

den ihnen eigentümlichen Geschäften gehören, ausgenommen. Damit 

ist klargestellt, daß Pensionskassen keine Banken im Sinne des § 1 
Kreditwesengesetz sind. 

Zu Abschnitt 111 

Zu Z 1: 

, , . 

Dieser korrespondiert mit dem Artikel 11. Hiemit werden die 

Pensionskassen vom Geltungsbereich des Versicherungsaufsichts

gesetzes grundsätzlich ausgenommen. 

• / 

Nach der bisherigen Gesetzeslage war es möglich, betriebliche 

Pensionskassen gemäß § 62 Abs. 2 VAG in der Rechtsform eines 

kleinen Versicherungsvereines auf Gegenseitigkeit zu betreiben. 

Dies' s'oll - 'abgeseilen von', der Übergangsvorschrift "des § 49 

Pensionskassengesetz' :;;., nun' nicht'"' mehr möglichs~in~um ein ein
hei tllches pensiorisk~~ss~'rl\:'e~~'n: in öst~rreith::zu:" 'er~öglichen. ',; 

-J";",:,",,'-"': ~ .. :.... ''':'-:::~ -.:.~ :;:'l:·.-"'~·~;..i!- :':'~!~ . .... t- -:~'.~ ,.~. 

'df3t'1j9d$bn'9f{$j'~'"'d: lST~ ngb:!9\.! .7.j:S~9pa9bfWa 9bn':5pi4l:L'Xov :2ßbd,:)':':i:J(: 
- . " -,'!". ' • '. • ...... , '.' .' .... ' ", • " 

,1~\l1..t~::L9V8QJi';'1ß:io 18:l~Vf10V ,rniOl :tti~efl '~$b ',',f! fn5~itnt;;e~olefT~iq, 
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Zu Abschnitt V: 

Zu Art I Z 1: 

Mit der Neufassung des letzten Halbsatzes des 5 3 Abs. 1 Z 4 

lit. c EStG 1988 wird ein beim Abgabenänderungsgesetz 1989 

aufgetretenes Redaktionsversehen korrigiert. 

Zu Art I Z 2: 

§ 4 Abs. 4 Z 2 lit. a EStG 1988 soll an die Vorschriften des 

Pensionskassengesetzes und Betriebspensionsgesetzes angepaßt 

werden. Oie in den bisherigen lit. aa bis dd genannten 

Voraussetzungen können daher als entbehrlich gestrichen werden. 

Mit der neugefaßten Einleitung 'wird zum Ausdruck gebracht, daß 

die auf Grund des Pensionskassenvertrages geleisteten oder 

geschuldeten Pensionskassenbeitr~ge (Nettobeiträge und 

Verwaltungskostenbeiträge) im Rahmen dieser Ziffer begrenzt als 

Betriebsausgaben abzugsf5higsind. Unberührt von dieser Ziffer 

und damit uneingeschränkt abzugsfähig sind andere anfallende 

Nebenspesen (iw die Versicherungssteuer und alifällige Zinsen). 

Ebenfalls nicht unter die Einschränkungen dieser/Ziffer fallen 
A 

Beiträge eines Arbeitgebers an auslnndische Altersversorgungs~ 

einrichtungen, die - ~oweit sie nicht unter den B~griff der' 

Zukunftsicherung (vgl. ~ 3 Abs. 1 Z 15 EStG 19B~)fallen -

Lohnsteuerpflicht und sp0ter die Rentenbesteuerung nach § 29 EStG' 

1988 oder im Falle eirier Beitragspflicht des Arbeitnehmers e!nen'~ 

Werbungskostenabzug hinsichtlich des ttbertragungsbetrages und der' 

späteren Beiträge und sp.:iter Einkommensteuerpflicht der unter 

§ 25 EStG 1988 fallenden Einkünfte auslösen. 

, .,' _ ',' ~.v , •• :.-.~ """'." --- .• ~. _ .... , -.:'..-L .:'~:;-"; ".~:~ 
Ausnahme von der Zehnprozentgrenze • '~Oa 'd1e Aufs1chtsbehörde- dem --~ , 

Arbei tgeber keine Anordnungen bezüglicfi~T1l5h~rei~'Bei tr~ge"!~rt~f.i~A;· 
kann, soll~' dfe·;Ausnahme, äti f :;'ob j ekfi ve '-"vofai'is s~ tzungen abge'st~ll t 
werden:~:Die"Frage'leifiei~Beiträcjsäiipassting~Kanii~sicfi:Jnuf;:'iA~~ , 

~~, "l,~rl's.'dn!?j'~{q:i 'l~i: J.i'i'ur \ "q;:~tt ''l,~Hf:Dp~J.~~~~,' 

. ·.:ht~1~ii~f~9~i~~~1~ 
-~;<. :;:.~., -::';".' 
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leistungsorientierten Veran1agungs- und Risikogemeinschaften und 

nur bei einer entsprechenden Festlegung im Pensionskassenvertrag 

für den Fall stellen, daß die Pensionskasse die Deckung für die 

von ihr zugesagte Leistung nicht mehr besitzt. Die Ausnahme von 

der Zehnprozentgrenze soll nur für den Fall einer vorübergehenden 

Deckungslücke gelten, andernfalls sind die über die Grenze 

hinausgehenden Beiträge vom Abzugsverbot getroffen. 

Zu Art I Z 3: 

Mit der Neufassung des ersten Satzes des § 14 Abs. ,7 EStG 1988 

wird erreicht, daß direkte Leistungszusagen des Arbeitgebers oder 

Veränderungen bestehender Pensionszusagen nur dann zu steuerlich 

abzugsfähigen Rückstellungen führen, wenn sie unter den 

Geltungsbereich des Betriebspensionsgesetzes fallen. 

Zu Art I Z 4 und 5: 

Die bisher in § 26 Z 3 EStG 1988 enthaltene A~snahme der 

Arbeitgeberbeitr~ge zu Pensionskassen von der Lohnsteuerpflicht 

soll in eine neue Z 7,iibertragen und erweitert werden. Es soll 

auch di~ Obertragung von Anwartschaften und Leistungsver-
, ' I., 

pflichtungen auf Grund von direkten Leistungszusagen und 
, . ,.' ~ 

Kassenzusa·gen" nac:::h ~-1aßgabe des Betriebspensi.onsgesetzes auf, 

andere Pensionskassen im Sinne des Pensionskassengesetzes'c~er 

auf direkte Leistungszusagen innerhalb eines.Konzerns aus,der 

Lohnsteuerpflicht ausgenommen ,werden. Soweit Anwartschaften aus 

nicht unter das Betriebspensionsgesetz fallenden sc~riftlichen, 

rechtsverbindlichen und.unwiderruflichen Pensionszusagen auf 

Pensionskassen im Sinne des.Pensionskassengesetze~ Hbertragen 

werden, ist § 26 Z 7 lita maßgebend. '.," 

Nicht ausgenommen und als ein unter § 67 Ahs. 8 EStG 

198 8 fallender:Y<?5g~~g. ,~l!i~ c1!e;yp~;~rClgun9':;ge!='::t~n~.ert..s9ha;t~? ~Uf~~,:~; 

,-
" '. "', '. '" . 

.,J _ -. 

+. 

· · . 
• 

ein~::. G~upP~~:r:e~~~~y~:r;~i~h~r~!!g . '3~~2Cl~t,~ip.~q~H!=!~~IJg;!.sq:t1e ::F'::.~'>·f, :;;:. '. 

f\t.~~:-~y~r~c;?:r<J~I?-~~e;~;;sll~U~9: ~,l pD :::ed ,'n4j~rHJühi')il!i:9r~i ' 'l'e,ij~~pJl,'~:h]:~ 
j ~~c aj"sp!,!~i~~~~t:t~9!;'1~!~;ge§1;!~~!;t~~rg~n';~g~fln~~~h9~i~~;t.~$ .~'f.~~~~':, : .>~.:~ 

, ' en tge 1 t!~'c~~L10~~~~r ~9l;!~9 ~ ~2Ba!!;n~!~B.~~~~~r~~Sb~~ t~JJl ~u'~la.~derei~~f':"; 
inländis~h.eArl>~i tgeber (~Ruck'sackprin~ '.. <:,' ier:;Kos'tenbe1 tr";' ,l;:':;17~';''-i;'' 
',,' "~";', " , • ":~'~":f~i~b;a~\':';' .. :.: . ",.;".". <;,' ., " ' 
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Zu Art I Z 7: 

§ 124 EStG 1988 soll an das Pensionskassengesetz angepaßt und 

genauer gefaßt werden. 

Aus Z 2 ergibt sich weiterhin, daß im Ubertragungsjahr das 

passivierte Deckungserfordernis in Hahe der gewinnerh~hend 

aufgelasten steuerwirksam gebildeten PensionsrUcksteIlung voll 

abzugsfähig ist, während der restliche Betrag unabh~ngig von Art 

und Ausmaß der Uberweisung des Deckungserfordernisses auf zehn 

Jahre verteilt absetzbar ist. Die sich aus einer Ratenverein

barung mit der Pensionskasse ergebenden Zinsenaufwendungen sind 

nach den allgemeinen steuerlichen Grundsatzen abzugsfähiger 

Aufwand. 

Beispiel 1: 

In dem am 20.9.1990 unterfertigten Pensionskassenvertrag wird als 
Ubertragungsstichtag der Bilanzstichtag 31.12.1990 , 
CWirtschaftsjahr = Kalenderjahr) festgelegt. Der steuerwirksame 
Teil der Pensionsrückstellung zum 31.12.1990 wird nach Dotierung 
iHv 2 Mio S mit 20 fiio S ermittelt, das Deckungserfordernis samt 
Rechnungszinsen beträgt 38 Mio S. 

Bei der steuerlichen Gewinnermittlung für 1990 ist die Dotierung 
der Pensionsrückstellung iHv 2 Mio S Aufwand, ist die tlherführung 
der PensionsrUcksbHlung von 20 Mio S in eine Verbindlichkeit 
CDeckungserfordernis) per Saldo vermögensumschich~end (Aufwand 
und Ertrag sind gleich hoch) und findet der die R~ckstellung 
übersteigende Teil des Deckungserfordernisses von 18 l1io S mit 
einem Zehntel, also mit 1,8 Mio S, als Aufwand BerHcksichtigung. 

Z 3 ermöglicht die steuerwirksame Ubertragung auf jeden 

beliebigen Stichtag im Jahr und nicht nur auf den Bilanzstichtag. 

Beispiel 2: 
I 

Werden die Pensionszusagen in Abwandlung der im Beispiel 1 
getroffenen Annahmen auf den Stichtag 30~12.1990 übertragen, ist 
die im Vorjahr, also zum 31.12.1989,_steuerwir~saril gebildete 
Pensionsrückstellung iHv 18 liio S zum Ubertragungsstichtag 
aufzu1asen und dem 'Deckungser'fordernis: von'3S cMio S ':," ,,:;"':' 
gegenUberzustellen. ,.,:,-;" '_::1~,,;~:' -': :::3 ,.:.::,,;,;~? 

Bei der, steuer lichen : Gewfnriermft:tlungJ'fUr'tri 9"9 0 ~kommt5es' marig~is"':'~'.( 
RUckstellung~dotierungzu, ,keinem,Aufwand .. >~ie""in,Beispiel '11,J.st:,~~;", ' ",' 
die UberfUhrung' der "'Pe'nsiönsrUckstellung 'von" 20"Mio-'S "in"di~e ,:~~o1'd_ 
~Verbindlichkeit~~pei Saldo <vermöge'nsUmschichtemd und,lfi'ndet: ' 
'die RUckst~;IJun.g , ___ ' __ ,""'_',~._'=> 
von 18 MlC)"S~dtlt 
,Ber11cks .~.:Jtlr~:~!~·~~~~c'~~~l~,~j' 
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Durch die Z 4 wird erreicht, daß der Ubertragungsstichtag im 

Ubertragungsjahr auch steuerlich rückwirkend, allerdings auf 

keinen früheren Tag als den Beginn des laufenden 

wirtschaftsjahres, festgelegt werden kann. 

Beispiel 3: 

In dem am 20.9.1990 unterfertigten Pensionskassenvertrag wird als 
Ubertragungsstichtag der 1.1~1990 (Wirtschaftsjahr = 
Kalenderjahr) festgelegt. DnS Deckungserfordernis samt 
Rechnungszinsen zum 1.1.1990 betr~gt 40 Mio S, die monatlichen 
Pensionskassenbeitr~ge von 1 ~1io S werden von der Kasse 
nachbelastet und ab Oktober 1990 vom Arbeitgeber laufend 
entrichtet. Die steuerwirksam gebildete Pensionsrückstellung zum 
31.12.1989 betr~gt 24 Mio S. 

Bei der Gewinnermittlung fUr 1990 sind 12 Mio S als laufende . 
Beiträge nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 Z 2 lit. a EStG 1988 und die 
auf Grund der Nachbelastung anfallenden Zinsen uneingeschränkt 
abzugsfähig. 11angels einer Dotierung der Pensionsrllckstellung im 
Jahre 1990 ist die zum 31.12.1989 gebildete Pensionsrllckstellung 
von 24 Mio S per Saldo verm0gensumschichtend auf eine 

. Verbindlichkeit .. (Deckungserfordernis) zu übertragen. Der die 
Rückstellung üQersteigende Teil des' Deckungserfordernisses von. 
16 Mio S findet mit'einem'Z~hntel, also"mit,1;6 Mio S, al~ 
Aufwand Berücksichtigung. Eine ZinseribEüastting' seitens der 
Pensionskasse mangels voller Uberweisung des . 
Deckungserfordernisses ist nach den allgemeinen Vorschriften als 
Betriebsausgabe abzugsfähig. .. . 

Zu Ab'schnittVI 

Zu Art I Z 1 und 2: 

Die bisher im § 6 KStG 1988 enthaltene uneingeschränkte 

Steuerbefreiung von Pensionskassen 5011 einer auf die. 

Veranlagungs-'und Risikogemeinschaft beschr~nkten Befreiung 

weichen. Daniit .wird jE!ll~r' T~ii"de~ EinkoIrimeri~':d~r'~K~~s~,' d~r:' i~ 
_ _ ••. ' _, ... _ . . .:: • _. • __ ... • _ ..... ~ ,_.'J, "'~_I .• _· .. ' ~ __ 

wesentlichen "aus'der:Veranlagung' des:" 'n1cht'·"der.~ (den) :~' . '~' . 
1.~.:~: ~ ... _ :-'.>.,' -:; ... -:.~ :,' '!-:~:."~"'_-::._: <,; . ~: ~ :-:~.~ ~-~.; "1'~'IJ r,:-f't..:';.~>~ '~~ ':-:~.::-,f" ';;::; .. ,,- :.''''::~ 

Veranlagungs- und. ~ ~iS1;k()g~mei,n?,~~_af::t.:.(e.~)lL;}:!,z.,l!r~,~~n~mden. ~.;,~ ,': .... ,i .,' 

Vermögens, aus den verwaltungskostenbeitJ:'ägen ·öder;~at.1s'-r,,'·~ . 2. 

Vergü~~~,Q.9~1l sft!J:':nd,i,e J V ~!'W~;l.:t:up.,g i~a,Il4~,~~~1r.1afms.:i(;m~~a$ ~~,P ~',~ ~an.imt,2, 
st~Üe:rp;lihlie:tg~~e:iIl~trBieOEEf::rftlu~n~~e'-' , . . .. ,. . ' . 

. ' .~.'!~ .ru . G~ u!41 (J;:.rtQV?Il!.f;,tJ.~:JeJj.~Li'l."!UJOJ; 
steue,rp~:licht~ge.J'l Teile$,tpes '. --'.:: ,--'" ._ .... ,."" ... 

;, . ' , '., i .• ,.: ."t ., • 

, ... 

fl 

• 
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§ 6 Ahs. 1 KStG 1988 soll im Hinblick auf die Regelungen des 

Pensionskassengesetzes und des Betriebspensionsgesetzes im 

Ubrigen gestrafft werden. Die im bisherigen Einleitungssatz des 

Abs. 1 und in Z 1 lit. abis c und e bis h enthaltenen 

Voraussetzungen fUr die Steuerbefreiung sind durch die tlbernahme 

in die genannten Bundesgesetze entbehrlich. 

Zu den Abschnitten VII und VIII 

Die Änderungen des § 2 Z 9 GewStG 1953 und des § 3 Abs. 1 Z 8 

VStG 1954 stellen eine Textanpassung dar. 

Zu Abschnitt IX 

Zu Art I Z 1: 

Aufwendungen des Arbeitgebers zum Versicherungs schutz des 

Arbeitnehmers im Zusammenhang mit Pensionskassen gelten nicht als 

tauschähnlicher Umsatz. Diese Sachzuwendungen unterliegen daher 

nicht 'der Umsatzsteuer. 

• / 

Zu Art I Z 2: 

Diese Umsätze aus Pensionskassengeschäften werden den Umsätzen 

aus Versicherungsverhältnissen angeglichen. 

Zu Ahschnj,.tt X 

,Die Beiträge an Pensionskassen - ausgenommen die Uberweisung des 

Deckungserfordernisses auf Grund einer Ubertragung von 

Pensionsanwartschaften auf'Pensionskassen - sollen der 

Versicherungssteuer unterliegen. Weiters soll die bisperige' 

Befreiung~U~ ,die. d.er betrie~iichep ~1~7r.s';'~rs. 
'versiche~~~9~~~e~~i_n'~'~'~Uf .Ge~~~;~i tigk~it~~~~tfaii' 

'.' /;W;;"xi,(r~,"j!"::~j.~::~~~1~~~~J,tt1~';:t,S::":~" • 
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